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Informationen aus dem Kreistag 
und seinen Ausschüssen

Informationen aus dem Kreistag

Amtlicher Teil

Auf Einladung des Landrates trat am Mittwoch, dem 25.06.2014, der 
Kreistag des Saale-Holzland-Kreises im Kaisersaal des Landratsam-
tes in Eisenberg zu seiner 1. Sitzung zusammen.

An der Sitzung nahmen 45 gewählte Kreistagsmitglieder, der Landrat, 
Gäste sowie Vertreter der Presse teil. Die Sitzung war öffentlich.

Tagesordnung:
 1. Begrüßung der Kreistagsmitglieder und Gäste durch den   
 Landrat
	 2.	Verpflichtung	der	Kreistagsmitglieder	durch	den	Landrat	 	
 gemäß § 103 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung
 3. Bestellung der Schriftführer
 4. Erklärungen des Landrates und der im Kreistag vertretenen  
 Parteien und Wählervereinigungen zu Beginn der Amtszeit  
 des Kreistages
 5. Informationen

Der Kreistag fasste in öffentlicher Sitzung folgenden Beschluss:

Beschluss K 01-01/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises beschließt unter Zugrunde-
legung der §§ 112, 42 Thüringer Kommunalordnung, Frau Stefanie 
Schuster, Frau Daniela Wolf, Herrn René Rehfeld sowie Frau Kristin 
Wurmehl zu Schriftführern bzw. Schriftführerinnen für die zu fertigenden 
Niederschriften der Sitzungen des Kreistages zu bestellen.
(Zustimmung)

Auf Einladung des Landrates trat am Mittwoch, dem 16.07.2014, der 
Kreistag des Saale-Holzland-Kreises im Kaisersaal des Landratsam-
tes in Eisenberg zu seiner 2. Sitzung zusammen.

An der Sitzung nahmen 43 Kreistagsmitglieder, der Landrat, Gäste  sowie 
Vertreter der Presse teil. Die Sitzung war öffentlich.

Tagesordnung:
	 1.	Verpflichtung	weiterer	Kreistagsmitglieder	durch	den		 	
 Landrat gemäß § 103 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung
 2. Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der Haupt-  
 satzung des Saale-Holzland-Kreises
 3. Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der  
 Geschäftsordnung des Kreistages des Saale-  
 Holzland-Kreises 
 4. Wahl der/des ehrenamtlichen Zweiten Beigeordneten
 5. Wahl der/des Vorsitzenden/Stellvertreter des Kreistages
 6. Beschlussfassung zur Bildung und Zusammensetzung des  
 Kreisausschusses des Kreistages des Saale-Holzland-
 Kreises
 7. Beschlussfassung zur Bildung und Zusammensetzung   
 der Ausschüsse des Kreistages des Saale-Holzland-Kreises
 7.1 Werkausschuss
 7.2 Ausschuss für Haushalt und Finanzen
 7.3 Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
 7.4 Ausschuss für Gesundheit und Soziales
 7.5 Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Infrastruktur
 7.6 Ausschuss für Tourismus, Umwelt und Landwirtschaft
 7.7 Zuweisung von Ausschusssitzen an die Gruppe der NPD
 8. Wahl der stimmberechtigten Mitglieder/Stellvertreter des   
 Jugendhilfeausschusses des Saale-Holzland-Kreises
 9. Bestellung von Aufsichtsrats-, Beiratsmitgliedern und   
 Verbandsräten des Saale-Holzland-Kreises
 9.1 Aufsichtsrat der Waldkrankenhaus „Rudolf Elle“ gGmbH
 9.2 Zweckverband „Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion  
 Jena Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“
 9.3 Zweckverband „Veterinär- und Lebensmittelüber-  
 wachungsamt Jena-Saale-Holzland“´

Saale-Holzland-Kreis
Öffentliche Bekanntmachung

Zusammentritt der Briefwahlvorstände 

Am	14.	September	2014	findet	die	Wahl	zum	6.	Thüringer	Landtag	
statt. Für die Ermittlung des Ergebnisses der Briefwahl wurden für die 
vorgenannte Wahl sechs Briefwahlvorstände (BWV) gebildet. Eine 
Wahlhandlung	findet	vor	einem	BWV	nicht	statt.	Seine	Aufgabe	be-
steht darin, die ihm zugeteilten Briefwahlunterlagen zu prüfen und ab 
18:00 Uhr die Stimmen auszuzählen sowie das Ergebnis zu ermitteln.

Aus diesem Grunde treten die Briefwahlvorstände am 14. September 
2014 um 15:00 Uhr im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises, Im 
Schloß, in 07607 Eisenberg, zusammen.

Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ist öffentlich.

Eisenberg, 15. August 2014

gez. Dr. Möller
Kreiswahlleiter

Saale-Holzland-Kreis
Bekanntmachung

Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik
zur Landtagswahl am 14. September 2014

In den folgenden Wahllokalen werden für wahlstatistische Auszäh-
lungen Stimmzettel, auf denen Geschlecht und Geburtsjahr in sechs 
Gruppen vermerkt sind, verwendet:

- Stadt Kahla, Wahlbezirke 3 und 5
- Stadt Stadtroda, Wahlbezirk 2
- Stadt Hermsdorf, Wahlbezirk 5
- Stadt Eisenberg, Wahlbezirk 7
- Gemeinde Frauenprießnitz sowie
- Gemeinde Großlöbichau

Für dieses Verfahren gelten die Regelungen des § 67 Thüringer Lan-
deswahlgesetz und § 80 Thüringer Landeswahlordnung in der jeweils 
geltenden Fassung.

Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verletzung des Wahl-
geheimnisses ausgeschlossen.

Eisenberg, den 15. August 2014

gez. Dr. Möller
Kreiswahlleiter

Saale-Holzland-Kreis
Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des 
gemeinsamen Wahlkreisausschusses
Die Sitzung des gemeinsamen Wahlkreisausschusses der Wahlkrei-
se 35 und 36 des Saale-Holzland-Kreises zur Wahl des 6. Thüringer 
Landtages	findet	am	Donnerstag,	dem	18.	September	2014,	um	16:00	
Uhr, im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises in 07607 Eisenberg, 
Im Schloß, Großes Sitzungszimmer im 1. Obergeschoss statt.

Tagesordnung:
Ermittlung und Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses sowie 
der in den Wahlkreisen 35 und 36 gewählten Bewerber.

Eisenberg, 15. August 2014

gez. Dr. Möller
Kreiswahlleiter
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Auf Einladung des Landrates trat am Mittwoch, dem 25.06.2014, der 
Kreistag des Saale-Holzland-Kreises im Kaisersaal des Landratsam-
tes in Eisenberg zu seiner 1. Sitzung zusammen.

An der Sitzung nahmen 45 gewählte Kreistagsmitglieder, der Landrat, 
Gäste sowie Vertreter der Presse teil. Die Sitzung war öffentlich.

Tagesordnung:
 1. Begrüßung der Kreistagsmitglieder und Gäste durch den   
 Landrat
	 2.	Verpflichtung	der	Kreistagsmitglieder	durch	den	Landrat	 	
 gemäß § 103 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung
 3. Bestellung der Schriftführer
 4. Erklärungen des Landrates und der im Kreistag vertretenen  
 Parteien und Wählervereinigungen zu Beginn der Amtszeit  
 des Kreistages
 5. Informationen

Der Kreistag fasste in öffentlicher Sitzung folgenden Beschluss:

Beschluss K 01-01/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises beschließt unter Zugrunde-
legung der §§ 112, 42 Thüringer Kommunalordnung, Frau Stefanie 
Schuster, Frau Daniela Wolf, Herrn René Rehfeld sowie Frau Kristin 
Wurmehl zu Schriftführern bzw. Schriftführerinnen für die zu fertigenden 
Niederschriften der Sitzungen des Kreistages zu bestellen.
(Zustimmung)

Auf Einladung des Landrates trat am Mittwoch, dem 16.07.2014, der 
Kreistag des Saale-Holzland-Kreises im Kaisersaal des Landratsam-
tes in Eisenberg zu seiner 2. Sitzung zusammen.

An der Sitzung nahmen 43 Kreistagsmitglieder, der Landrat, Gäste  sowie 
Vertreter der Presse teil. Die Sitzung war öffentlich.

Tagesordnung:
	 1.	Verpflichtung	weiterer	Kreistagsmitglieder	durch	den		 	
 Landrat gemäß § 103 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung
 2. Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der Haupt-  
 satzung des Saale-Holzland-Kreises
 3. Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der  
 Geschäftsordnung des Kreistages des Saale-  
 Holzland-Kreises 
 4. Wahl der/des ehrenamtlichen Zweiten Beigeordneten
 5. Wahl der/des Vorsitzenden/Stellvertreter des Kreistages
 6. Beschlussfassung zur Bildung und Zusammensetzung des  
 Kreisausschusses des Kreistages des Saale-Holzland-
 Kreises
 7. Beschlussfassung zur Bildung und Zusammensetzung   
 der Ausschüsse des Kreistages des Saale-Holzland-Kreises
 7.1 Werkausschuss
 7.2 Ausschuss für Haushalt und Finanzen
 7.3 Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
 7.4 Ausschuss für Gesundheit und Soziales
 7.5 Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Infrastruktur
 7.6 Ausschuss für Tourismus, Umwelt und Landwirtschaft
 7.7 Zuweisung von Ausschusssitzen an die Gruppe der NPD
 8. Wahl der stimmberechtigten Mitglieder/Stellvertreter des   
 Jugendhilfeausschusses des Saale-Holzland-Kreises
 9. Bestellung von Aufsichtsrats-, Beiratsmitgliedern und   
 Verbandsräten des Saale-Holzland-Kreises
 9.1 Aufsichtsrat der Waldkrankenhaus „Rudolf Elle“ gGmbH
 9.2 Zweckverband „Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion  
 Jena Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“
 9.3 Zweckverband „Veterinär- und Lebensmittelüber-  
 wachungsamt Jena-Saale-Holzland“´

 9.4 Beirat der JES Verkehrsgesellschaft mbH
 10. Wahl des Mitgliedes und des stellvertretenden Mitgliedes  
 in die Landkreisversammlung des Thüringischen    
 Landkreistages
 11. Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder in 
 die Planungsversammlung der Regionalen Planungs- 
 gemeinschaft Ostthüringen
 12. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse  
 Jena-Saale-Holzland
 13. Genehmigung der Niederschrift der 1. Sitzung des Kreis-  
 tages vom 25.06.2014  
 14. Anfragen
 15. Informationen
Der Kreistag fasste in öffentlicher Sitzung folgende Beschlüsse:

Beschluss K 02-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises beschließt die in der Anlage 
beigefügte Hauptsatzung des Saale-Holzland-Kreises.
(Zustimmung)

Hauptsatzung 
des Saale-Holzland-Kreises

vom 07.08.2014

Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises hat auf Grund des § 99 Abs.1 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 28.01.2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.03.2014 (GVBl. S. 82) i. V. m. der Thüringer Verordnung über Höchst-
sätze für die Entschädigung der Gemeinderats-, Stadtrats- und Kreistags-
mitglieder (ThürEntschVO) vom 29.08.1995, geändert durch Verordnung 
vom 11.12.2001 (GVBl. 2002 S. 92), der Thüringer Verordnung über die 
Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten 
auf Zeit (ThürAufEVO) vom 07.09.1993, geändert durch Verordnung vom 
08.12.2009 (GVBl. 782), der Thüringer Verordnung über die Dienstauf-
wandsentschädigung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf 
Zeit (ThürDaufwEV) vom 04.09.1992, geändert durch Verordnung vom 
24.06.2008 (GVBl. 134) und der Thüringer Bekanntmachungsverord-
nung (ThürBekVO) vom 22.08.1994 (GVBl. S. 1045) in seiner Sitzung am 
16.07.2014 (Beschluss K 02-02/14) folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Name, Sitz

(1) Der Landkreis führt den Namen Saale-Holzland-Kreis.

(2) Das Landratsamt hat seinen Sitz in Eisenberg.

§ 2
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Das Wappen des Saale-Holzland-Kreises ist gekennzeichnet durch 
die Zusammenführung von Teilen der Wappenschilde der drei Herr-
schaftsgeschlechter der Lobdeburger, der Orlamünder und der Wettiner.

(2) Die Flagge des Saale-Holzland-Kreises besteht aus den Farben Grün 
(1/4 oben), Weiß (1/2 mitte) und Rot (1/4 unten). 
Innerhalb des weißen Feldes der Flagge ist das Wappen abgebildet.

(3) Das Siegel zeigt das Wappen mit der Umschrift   
„Thüringen Saale-Holzland-Kreis“.

§ 3
Vorsitz im Kreistag

Den Vorsitz des Kreistages führt ein vom Kreistag gewähltes Kreistags-
mitglied. Im Falle seiner Verhinderung übernimmt der erste Stellvertreter 
den Vorsitz, bei dessen Verhinderung der zweite Stellvertreter. Beide sind 
ebenfalls aus der Mitte des Kreistages zu wählen. 

§ 4
Ausschüsse

(1) Der Kreistag bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben neben dem Kreis-
ausschuss weitere beschließende und vorberatende Ausschüsse. Die 
Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben regelt die Geschäftsordnung.
(2) Die Ausschüsse bestehen vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher 
Regelungen aus dem Landrat und mindestens 6 weiteren Kreistagsmit-
gliedern. 

Ihre Zusammensetzung erfolgt entsprechend § 105 in Verbindung mit 

§ 27 ThürKO nach dem Stärkeverhältnis der im Kreistag vertretenen 
Parteien und Wählergruppen nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren, so-
weit gesetzlich nichts anderes geregelt ist. Die Personenvorschläge der 
Fraktionen, Parteien und Wählergruppen binden den Kreistag in seinem 
Beschluss über die Ausschussbesetzung.
Für jedes Ausschussmitglied ist ein erster Stellvertreter zu bestellen. Ein 
zweiter Stellvertreter kann bestellt werden.

(3) Der Kreistag kann mit Ausnahme des Kreisausschusses und der 
auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen zu bildenden weiteren Aus-
schüsse in die Ausschüsse wahlberechtigte Personen als sachkundige 
Bürger mit beratender Stimme berufen. 
Deren Anzahl kann maximal der der Kreistagsmitglieder im jeweiligen 
Ausschuss entsprechen.

§ 5
Nachtragshaushaltssatzung

(1) Die Erheblichkeitsgrenze für den Erlass einer Nachtragshaushalts-
satzung im Sinne des § 60 Absatz 2 Nr. 2 ThürKO wird auf 3 vom Hundert 
der Ausgaben des Gesamthaushaltes festgesetzt.

(2) Für nicht veranschlagte und unabweisbare Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen wird die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 60 
Absatz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 60 Absatz 3 Nr. 1 ThürKO auf 1 vom 
Hundert der Ausgaben des Gesamthaushaltes festgesetzt.

§ 6
Zuständigkeit der Kreisorgane

(1) Der Kreistag ist die Vertretung der Bürger und das oberste Willens- 
und Beschlussorgan des Landkreises. 
Der Kreistag entscheidet über alle Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises des Landkreises, soweit nicht:
 1. die Beschlussfassung einem beschließenden Ausschuss  
 übertragen wurde oder
 2. der Landrat kraft Gesetzes zuständig ist oder
 3. der Kreistag bestimmte einzelne Aufgaben durch Beschluss 
 oder weitere Angelegenheiten durch diese Hauptsatzung dem 
 Landrat übertragen hat.

(2) Der Landrat leitet das Landratsamt, vertritt den Landkreis nach außen 
und bestimmt die Geschäftsverteilung. Er gehört dem Kreistag als stimm-
berechtigtes Mitglied an und vollzieht die Beschlüsse des Kreistages und 
der Ausschüsse.

(3) Dem Landrat obliegen die in § 107 ThürKO bezeichneten Aufgaben.
Die Zuständigkeit des Landrates im Sinne des § 107 Absatz 2 Nr. 1 
ThürKO erstreckt sich insbesondere auf jene Angelegenheiten, die die 
Wertgrenzen gemäß § 19 Absatz 1 Geschäftsordnung (Zuständigkeit 
Kreisausschuss) unterschreiten.

(4) Dem Landrat werden gem. § 107 Absatz 3 S. 1 ThürKO als weitere 
Angelegenheiten zur selbstständigen Erledigung übertragen
-	die	Berufung	eines	Kreisheimatpflegers/einer	Kreisheimatpflegerin.
- die Entscheidung über Auftragsvergaben im Rahmen der zentrali sierten 
Bestellung und Lieferung von Heizöl für Landkreisliegenschaften. Der 
Kreisausschuss ist in seiner nächsten Sitzung über die Auftragsvergabe 
zu informieren.
- im Rahmen von Verträgen gemäß § 700 BGB die Mittel der Rücklage 
sicher und unter Beachtung der rechtzeitigen Verfügbarkeit ertragsbrin-
gend anzulegen.
- zur Zinsoptimierung von bereits bestehenden Grundgeschäften (Dar-
lehen) genehmigungsfreie Verträge über Zinsderivate kurzfristig abzu-
schließen. Der Kreisausschuss ist in seiner nächsten Sitzung über den 
Vertragsabschluss zu informieren.
- die Entscheidung über die Auswahl der Kreditinstitute bei Kreditaufnah-
me im Rahmen der Haushaltssatzung. Der Kreisausschuss ist in seiner 
nächsten Sitzung über den Vertragsabschluss zu informieren.

(5) Die Möglichkeit der Übertragung weiterer Angelegenheiten durch 
Kreistagsbeschluss gemäß § 107 Absatz 3 ThürKO bleibt unberührt.

§ 7
Beigeordnete

Der Kreistag wählt gemäß § 110 ThürKO einen hauptamtlichen und einen 
ehrenamtlichen Beigeordneten. 
Der hauptamtliche Beigeordnete ist Erster Stellvertreter des Landrates. 
Ihm ist ein Geschäftsbereich zuzuordnen. 
Der ehrenamtliche Beigeordnete ist Zweiter Stellvertreter des Landrates.
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§ 8
Entschädigung der Kreistagsmitglieder und sachkundigen Bürger

(1) Die Kreistagsmitglieder erhalten zur Abgeltung des Aufwandes, der 
ihnen für die Ausübung des Mandats entsteht, einen monatlichen pau-
schalen Sockelbetrag in Höhe von 150,00 € sowie für die Teilnahme an 
Sitzungen ein Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 €. 

(2) Sachkundige Bürger erhalten für die Teilnahme an Ausschusssitzun-
gen, deren beratendes Mitglied sie sind, ein Sitzungsgeld je Sitzung in 
Höhe von 15,00 €.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Sitzungsgelder gelten für 
jeweils eine Sitzung. 
Bei mehreren Sitzungen an einem Tag, unabhängig von deren Dauer, 
dürfen nicht mehr als 2 Sitzungsgelder gewährt werden.

(4) Die Entschädigung ist quartalsweise jeweils bis zum 15. des Folge-
monats fällig und ist unabhängig von Beginn oder Ende der Tätigkeit je-
weils für einen ganzen Kalendermonat zu zahlen.

§ 9
Entschädigung der Fraktionen 

(1) Die Fraktionen des Kreistages des Saale-Holzland-Kreises erhalten 
einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 15,- € / Fraktionsmitglied 
zur unmittelbaren Vorbereitung der Kreistagssitzungen. Dieser ist jeweils 
quartalsweise bis zum 15. des Folgemonats fällig.
Darüber hinaus unterstützt das Kreistagsbüro die Fraktionen bei der Or-
ganisation von Fraktionssitzungen sowie bei der Vorbereitung und Erstel-
lung von Sitzungsunterlagen. 

(2)	Die	Fraktionen	sind	verpflichtet,	die	aus	dem	Kreishaushalt	zur	Ver-
fügung gestellten Haushaltsmittel ausschließlich zur Fraktionsarbeit zu 
verwenden. 

Zulässig ist die Mittelverwendung insbesondere:
- zur Erledigung der laufenden Geschäfte (u.a. Beschaffung von Büro-
material;	 Telefon;	 Porto;	 Anschaffung,	 Wartung	 und	 Pflege	 von	 Büro-
maschinen),
- zur Beschaffung von Literatur und Zeitschriften,
- zur Anmietung von Räumen zur Durchführung von Fraktionssitzungen, 
wenn seitens der Landkreisverwaltung keine geeigneten Räumlichkeiten 
zur Verfügung gestellt werden können,
- zur Fortbildung der Fraktionsmitglieder,
- zur Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen,
- für Beitragszahlungen an kommunalpolitische Vereinigungen, sofern sie 
die Fraktionen beraten und der Beitrag im Verhältnis zur Leistung steht; 
und 
- für die Hinzuziehung von externen Sachverständigen und Referenten, 
aber auch zur Bewirtung von Gästen,
- zur Bereitstellung von Snacks und Erfrischungen zur Fraktionssitzung.

Die	 Fraktionsvorstände	 der	 Kreistagsfraktionen	 sind	 verpflichtet,	 dem	
Landrat gegenüber innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Kalender-
jahres eine rechtsverbindliche Erklärung über die zweckentsprechende 
Mittelverwendung abzugeben. 
Das Recht zur Kontrolle der zweckentsprechenden Mittelverwendung im 
Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung bleibt unberührt.

§ 10
Auslagen

(1) Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger erhalten die Fahrtkos-
ten, die ihnen durch Fahrten von der Wohnung zum Tagungsort und zu-
rück sowie für genehmigte Dienstreisen tatsächlich entstehen, auf Antrag 
erstattet. Gleiches gilt für Fraktionssitzungen. Bei mehreren Wohnungen 
ist von der für das Ehrenamt maßgeblichen Hauptwohnung auszugehen.
Die Wegstreckenentschädigung wird gemäß dem Thüringer Reisekos-
tengesetz in der jeweils gültigen Fassung gewährt. Die Benutzung eines 
privaten Kraftfahrzeuges gilt dabei als aus erheblichen dienstlichen Grün-
den anerkannt.
Dies gilt auch für Fahrten zu den Sitzungen im Zusammenhang mit der 
Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten, wenn nicht die Institution 
selbst	zur	Kostenerstattung	verpflichtet	ist	oder	diese	vornimmt.

Bei genehmigten Dienstreisen dürfen neben der Reisekostenvergütung 
keine Sitzungsgelder gezahlt werden.

(2) Die Entscheidung über die Notwendigkeit einer dienstlichen Reise 
bzw. Tätigkeit außerhalb des Landkreises trifft der Landrat.

§ 11
Verdienstausfallersatz für Kreistagsmitglieder 

und sachkundige Bürger

(1) Kreistagsmitglieder haben Anspruch auf Ausgleich ihrer Verdienst-
einbußen. Das gilt für die Teilnahme an Kreistags- und weiteren Aus-
schusssitzungen sowie für Sitzungen im Zusammenhang mit der Wahr-
nehmung von Mitgliedschaftsrechten, wenn nicht die Institution selbst zur 
Kostenerstattung	verpflichtet	ist	oder	diese	vornimmt.

(2) Sachkundige Bürger haben Anspruch auf Ausgleich ihrer Verdienst-
einbußen. Das gilt für die Teilnahme an Auschusssitzungen, deren Mit-
glied sie sind.

(3) Unselbstständigen wird der tatsächlich entstandene nachgewiesene 
Verdienstausfall ersetzt.

(4) Selbstständige erhalten eine Verdienstausfallpauschale in Höhe von 
20,00 € pro Stunde.

(5) Personen, die nicht erwerbstätig sind, erhalten, sofern sie einen Mehr-
personenhaushalt von mindestens 3 Personen führen oder sie allein-
stehende Erziehungsberechtigte mit einem Kind sind, einen Regelstun-
densatz in Höhe von 10,00 € pro Stunde.

(6) Der tägliche Höchstbetrag der pauschalen Verdienstausfallentschädi-
gung im Sinne der Ziffern 4 und 5 wird auf das Vierfache der jeweiligen 
Stundenpauschale festgesetzt und bis maximal 19:00 Uhr gewährt.

(7) Der Verdienstausfallersatz wird auf Antrag erstattet.

§ 12
Aufwandsentschädigung für besondere Funktionen

(1) Die Ausschuss- und Fraktionsvorsitzenden erhalten neben den Ent-
schädigungen, die ihnen nach den §§ 8 und 10 dieser Hauptsatzung 
gewährt werden, eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 
150,00 € monatlich.

(2) Der Vorsitzende des Kreistages erhält zusätzlich monatlich eine Auf-
wandsentschädigung von 50,00 €.

(3) Stellvertretende Ausschuss-, Fraktions- und Kreistagsvorsitzende er-
halten neben dem nach § 8 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu zahlenden 
Sitzungsgeld für jede Sitzung, in der sie den Vorsitz führen, ein zusätzli-
ches Sitzungsgeld in Höhe von 35,00 €.

(4) Der Landrat erhält zur Abgeltung des mit seinem Amt verbundenen 
besonderen persönlichen Aufwands eine Dienstaufwandsentschädi-
gung gemäß Thüringer Verordnung über die Dienstaufwandsentschä-
digung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit vom 
04.09.1992 in der jeweils gültigen Fassung in Höhe von 280,- € je Mo-
nat, der hauptamtliche Erste Beigeordnete erhält eine Dienstaufwands-
entschädigung in Höhe von 165,- € je Monat. Der ehrenamtliche Zweite 
Beigeordnete erhält gemäß Thüringer Verordnung über die Aufwandsent-
schädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit vom 
07.09.1993 in der jeweils gültigen Fassung eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 230,- € je Monat.

§ 13
Bekanntmachungsregeln

(1) Satzungen des Landkreises werden, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt, mit ihrem vollen Wortlaut durch Veröffentlichung im „Amtsblatt 
des Saale-Holzland-Kreises“ bekannt gemacht. Eine Abweichung hier-
von ist nur in den in der Thüringer Bekanntmachungsverordnung in der 
jeweils geltenden Fassung geregelten Fällen zulässig.

(2) Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte 
oder Erläuterungen Bestandteile einer Satzung, so kann die öffentliche 
Bekanntmachung dieser Teile auch dadurch erfolgen, dass sie beim 
Landratsamt ausgelegt werden und auf die Auslegung bei der öffentli-
chen Bekanntmachung der übrigen Teile der Satzung in der nach Ab-
satz 1 vorgeschriebenen Form hingewiesen wird.
Die Dauer der Auslegung beträgt vorbehaltlich abweichender gesetzli-
cher Regelungen sieben aufeinander folgende Tage, beginnend mit dem 
Tag nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Auslegung; dienst-
freie Tage werden nicht eingerechnet.
(3) Sonstige Bekanntmachungen des Landkreises erfolgen durch Veröf-
fentlichungen im Amtsblatt.

(4) Ist aus dringenden Gründen ein Abweichen von der Regelung des 
Absatzes 3 erforderlich, so erfolgt die Bekanntmachung in der örtlichen 
Tagespresse, namentlich in der „Ostthüringer Zeitung“ und „Thüringische 
Landeszeitung“.

(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Kreistages und seiner 
Ausschüsse werden abweichend von Absatz 3 spätestens am vierten 
Tag, bei Dringlichkeit am zweiten Tag vor der Sitzung in der örtlichen 
Tagespresse bekannt gemacht, namentlich in der „Ostthüringer Zeitung“ 
und „Thüringische Landeszeitung“.

§ 14
Grundsätzliches, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezogenen Be-
zeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Männer in der männ-
lichen Sprachform.

(2) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(3) Gleichzeitig tritt die bisherige Hauptsatzung vom 02.09.2009 außer 
Kraft.

Eisenberg, 07.08.2014
Saale-Holzland-Kreis

H e l l e r
Landrat       - im Original gezeichnet und gesiegelt -

Die am 16.07.2014 beschlossene Hauptsatzung des Saale-Holz-
land-Kreises wurde mit Schreiben vom 24.07.2014 dem Thüringer Lan-
desverwaltungsamt als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Mit Schreiben vom 31.07.2014 (Posteingang 05.08.2014) hat das Thü-
ringer Landesverwaltungsamt den Eingang bestätigt und die vorzeitige 
Bekanntmachung zugelassen.
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(4) Ist aus dringenden Gründen ein Abweichen von der Regelung des 
Absatzes 3 erforderlich, so erfolgt die Bekanntmachung in der örtlichen 
Tagespresse, namentlich in der „Ostthüringer Zeitung“ und „Thüringische 
Landeszeitung“.

(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Kreistages und seiner 
Ausschüsse werden abweichend von Absatz 3 spätestens am vierten 
Tag, bei Dringlichkeit am zweiten Tag vor der Sitzung in der örtlichen 
Tagespresse bekannt gemacht, namentlich in der „Ostthüringer Zeitung“ 
und „Thüringische Landeszeitung“.

§ 14
Grundsätzliches, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezogenen Be-
zeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Männer in der männ-
lichen Sprachform.

(2) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(3) Gleichzeitig tritt die bisherige Hauptsatzung vom 02.09.2009 außer 
Kraft.

Eisenberg, 07.08.2014
Saale-Holzland-Kreis

H e l l e r
Landrat       - im Original gezeichnet und gesiegelt -

Die am 16.07.2014 beschlossene Hauptsatzung des Saale-Holz-
land-Kreises wurde mit Schreiben vom 24.07.2014 dem Thüringer Lan-
desverwaltungsamt als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Mit Schreiben vom 31.07.2014 (Posteingang 05.08.2014) hat das Thü-
ringer Landesverwaltungsamt den Eingang bestätigt und die vorzeitige 
Bekanntmachung zugelassen.

Beschluss K 03-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises beschließt die in der Anlage 
beigefügte Geschäftsordnung des Kreistages des Saale-Holzland-Krei-
ses.                 (Zustimmung)

Geschäftsordnung
des Kreistages des Saale-Holzland-Kreises

vom 16.07.2014

Aufgrund des § 112 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) i. V. m. § 34 
ThürKO in der derzeit gültigen Fassung hat der Kreistag des Saale-Holz-
land-Kreises in seiner Sitzung am 16.07.2014 (Beschluss K 03-02/14) 
nachstehende Fassung der Geschäftsordnung beschlossen: 

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Einberufung des Kreistages

(1) Der Landrat beruft den Kreistag ein, wenn es der Geschäftsanfall er-
fordert, jedoch mindestens 1-mal vierteljährlich. 
Der Kreistag ist unverzüglich spätestens innerhalb von 3 Wochen ein-
zuberufen, wenn ein Viertel der Kreistagsmitglieder dies unter Angabe 
des Beratungsgegenstandes schriftlich verlangt, wobei die beantragten 
Beratungsgegenstände zu Beginn der Tagesordnung zu behandeln sind.
Dies gilt nicht, wenn der Kreistag den gleichen Beratungsgegenstand in-
nerhalb der letzten 3 Monate bereits beraten und die Sach- und Rechts-
lage sich nicht wesentlich geändert hat. 

(2) Die Einberufung des Kreistages erfolgt durch schriftliche Einladung 
aller Kreistagsmitglieder, des hauptamtlichen Beigeordneten und der 
sonstigen nach den Bestimmungen der Thüringer Kommunalordnung 
zu ladenden Personen unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer La-
dungsfrist von mindestens 6 vollen Kalendertagen. 
In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist auf 2 volle Kalendertage vor 
der Sitzung verkürzt werden.

In der Einladung ist auf die Verkürzung der Ladungsfrist auf Grund von 
Dringlichkeit hinzuweisen. Die Dringlichkeit ist vom Kreistag vor Eintritt in 
die Tagesordnung mit der Mehrheit der anwesenden Kreistagsmitglieder 
festzustellen. 

(3) Mit der Einladung sind den Kreistagsmitgliedern die in der Tagesord-
nung aufgenommenen Sitzungsvorlagen (Beschluss- oder Informations-
vorlagen) zu übergeben. 
Beschlussvorlagen bestehen aus einem Beschlussvorschlag sowie einer 
schriftlichen Sachverhaltsdarstellung. In begründeten Ausnahmefällen 
kann die Erläuterung der Vorlage auch in Form einer Tischvorlage oder 
in der Sitzung mündlich erfolgen. 
Informationsvorlagen beinhalten eine reine Berichterstattung. Der Vorla-
ge ist ein Skript mit dem wesentlichen Inhalt beizufügen. Weitere Ausfüh-
rungen erfolgen bei Bedarf in der Kreistagssitzung.
In dringenden Fällen kann die Übergabefrist für Sitzungsvorlagen auf bis 
zu 2 volle Kalendertage vor der Sitzung verkürzt werden. Auf die Verkür-
zung der Übergabefrist ist in der Einladung hinzuweisen. 

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Kreistagssitzung sind spätestens am 
vierten Tag, bei Dringlichkeit am zweiten Tag vor der Sitzung entspre-
chend den Regelungen der Hauptsatzung des Saale-Holzland-Kreises 
öffentlich bekannt zu machen. Für die Tagesordnung des nichtöffentli-
chen Sitzungsteils gilt dies nur insoweit, als dadurch der Zweck der 
Nichtöffentlichkeit nicht gefährdet wird. 

§ 2
Teilnahmepflicht

(1)	Die	Kreistagsmitglieder	sind	verpflichtet,	an	den	Sitzungen	des	Kreis-
tages und seiner Ausschüsse teilzunehmen und die ihnen zugewiesenen 
Aufgaben zu übernehmen. 
Kreistagsmitglieder, die an einer Sitzung nicht teilnehmen können oder 
sie vorzeitig verlassen müssen, teilen dies vor Sitzungsbeginn dem Vor-
sitzenden des Kreistages/Ausschusses unter Benennung der Gründe 
mit. 

(2) Für jede Kreistagssitzung/Ausschusssitzung ist eine Anwesenheits-
liste zu führen, in die sich das Kreistagsmitglied persönlich einträgt. 
Gegen	Kreistagsmitglieder,	die	sich	ihrer	Teilnahmepflicht	an	Kreistags-	
und Ausschusssitzungen ohne genügende Entschuldigung entziehen, 
kann der Kreistag mit Zustimmung der Mehrheit seiner Mitglieder im Ein-
zelfall ein Ordnungsgeld bis zu 500 € verhängen. 

§ 3
Verschwiegenheitspflicht

Die	Kreistagsmitglieder	sind	verpflichtet,	über	die	ihnen	bei	der	Ausübung	
ihres Ehrenamtes bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegen-
heit zu bewahren, soweit nicht diese Tatsachen offenkundig sind oder 
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Werden diese 
Verpflichtungen	 schuldhaft	 verletzt,	 kann	der	Kreistag	 im	Einzelfall	 ein	
Ordnungsgeld bis zu 2.500 € verhängen. 

§ 4
Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Kreistages sind öffentlich, soweit nicht Rücksich-
ten auf das Wohl der Allgemeinheit oder das berechtigte Interesse Ein-
zelner entgegenstehen. 

(2) Die Öffentlichkeit kann bei Kreistagssitzungen ausgeschlossen wer-
den, wenn es das Wohl der Allgemeinheit oder die Wahrung schutzwür-
diger Interessen Einzelner erfordert. 
Über den Antrag ist in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten und zu ent-
scheiden. 

(3) Die Öffentlichkeit ist insbesondere auszuschließen bei der Behand-
lung von 
a) Personalangelegenheiten, mit Ausnahme von Wahlen,
b) Grundstücksgeschäften, 
c) Auftragsvergaben, soweit schutzwürdige Belange der Bieter oder 
sonstiger Privatpersonen berührt werden, 
d) Stundungen, Niederschlagung und Erlass von dem Landkreis zuste-
henden Forderungen und öffentlichen Abgaben,
e) sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorge-
schrieben oder der Natur der Sache nach erforderlich ist,
f) Angelegenheiten der örtlichen und überörtlichen Prüfung, mit Ausnah-
me der abschließenden Beratung der Prüfung der Jahresrechnung.
(4) Zu den nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Be-
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schluss des Kreistages Personen, die dem Kreistag nicht angehören, 
hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für die Behandlung des 
jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist.

(5) Die öffentlichen Sitzungen des Kreistages sind allgemein zugänglich, 
soweit der für Zuhörer bestimmte Raum ausreicht. 
Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl von Plätzen freizuhal-
ten. Film-, Bild- und Tonaufzeichnungen jeglicher Art sind vor der Sit-
zung beim Vorsitzenden des Kreistages anzumelden und können mit der 
Mehrheit des Kreistages abgelehnt werden. 

§ 5
Tagesordnung

(1) Die Tagesordnung der Sitzungen wird vom Landrat im Benehmen mit 
den Beigeordneten und dem Kreisausschuss festgesetzt. 
Die Tagesordnung ist in einen öffentlichen und bei Bedarf in einen nichtöf-
fentlichen Teil zu gliedern. 

(2) Eine Angelegenheit ist in die Tagesordnung der nächsten Sitzung auf-
zunehmen, wenn es eine Fraktion oder ein Viertel der Kreistagsmitglieder 
in der Regel bis zum 21. Tag vor der Sitzung spätestens zur Sitzung des 
Kreisausschusses schriftlich beantragt. Eingegangene Anträge sind um-
gehend den Fraktionen/Gruppen zuzuleiten.
Die Ausnahme nach § 1 Absatz 1 S. 3 dieser Geschäftsordnung gilt ent-
sprechend. 

(3) In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln auf-
zunehmen und präzise zu benennen, um den Kreistagsmitgliedern die 
Vorbereitung auf die Behandlung der jeweiligen Tagesordnungspunkte zu 
ermöglichen. Beratungsgegenstände, die in nichtöffentlicher Sitzung zu 
beraten sind, werden gesondert aufgeführt und an den Schluss oder bei 
Bedarf an den Beginn der Tagesordnung gesetzt. 

(4) Eine Tagesordnung ist so anzulegen, dass die Sitzungsdauer mög-
lichst sechs Stunden nicht übersteigt.

(5) Anträge zur Tagesordnung sind nur zulässig, wenn der Kreistag für 
den Gegenstand der Beschlussfassung zuständig ist (§§ 101 Absatz 3, 
87 ThürKO). 
Sind Anträge auf einen Gegenstand gerichtet, der nicht in der Befas-
sungskompetenz des Kreistages liegt, sind sie ohne Sachdebatte vom 
Kreistag als unzulässig durch Beschluss zurückzuweisen.

§ 6
Beschlussfähigkeit

(1) Der Kreistag ist beschlussfähig, wenn sämtliche Kreistagsmitglieder 
und nach den Bestimmungen der Thüringer Kommunalordnung zu la-
dende Personen ordnungsgemäß eingeladen sind und die Mehrheit der 
Kreistagsmitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 
Die Beschlussfähigkeit ist zu Sitzungsbeginn durch den Vorsitzenden 
des Kreistages festzustellen. Des Weiteren ist die Beschlussfähigkeit von 
Amts wegen vor jeder Beschlussfassung zu prüfen. 

(2) Wird die Beschlussunfähigkeit während der Sitzung festgestellt, so ist 
diese für 15 Minuten zu unterbrechen. Ist auch nach Ablauf von 15 Mi-
nuten die erforderliche Anzahl Kreistagsmitglieder nicht anwesend, hebt 
der Vorsitzende des Kreistages die Sitzung auf. In diesem Falle kann ein 
informeller	Teil	stattfinden.	

(3) Wird der Kreistag nach Beschlussunfähigkeit wegen mangelnder An-
wesenheit in der ersten Sitzung zum zweiten Mal zur Behandlung über 
denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung 
muss auf diese Bestimmung hingewiesen werden. 

(4) Ist die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Kreistagsmitglieder von 
der Beratung und Abstimmung wegen persönlicher Beteiligung ausge-
schlossen, so ist der Kreistag abweichend von Absatz 1 beschlussfähig, 
wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder anwesend und stimmberech-
tigt ist; andernfalls entscheidet der Landrat nach Anhörung der nicht aus-
geschlossenen anwesenden Kreistagsmitglieder anstelle des Kreistages. 

§ 7
Mitwirkungsverbot

(1) Ein Kreistagsmitglied, bei dem ein Ausschließungsgrund nach § 38 
Absatz 1 ThürKO vorliegt oder vorliegen kann, hat dies unaufgefordert 
dem Kreistag vor Beginn der Beratung des betreffenden Tagesordnungs-

punktes mitzuteilen. 
Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während der Bera-
tung bekannt werden. 
Die Regelungen zur persönlichen Beteiligung (§ 38 Absatz 1 ThürKO) 
gelten nicht für Wahlen.

(2) Über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 entscheidet 
der Kreistag nach Anhörung des Betroffenen in seiner Abwesenheit in 
nichtöffentlicher Sitzung. 

(3) Das Kreistagsmitglied, bei dem ein Ausschließungsgrund vorliegt, hat 
den Beratungstisch und bei nichtöffentlicher Sitzung den Sitzungsraum 
zu verlassen. 

(4) Die Nichtmitwirkung ist in der Niederschrift zu vermerken. Das Kreis-
tagsmitglied kann verlangen, dass die Gründe für die Nichtmitwirkung in 
die Niederschrift aufgenommen werden.

(5) Wenn das Vorliegen der persönlichen Beteiligung dem Kreistagsmit-
glied ganz offenkundig sein musste und er dennoch die Mitteilung un-
terlassen hat, kann der Kreistag mit der Mehrheit seiner Mitglieder die 
Verhängung eines Ordnungsgeldes bis zu 1.000,- € wegen Verletzung 
der Gewissenhaftigkeit nach § 94 ThürKO beschließen.

§ 8
Fraktionen

(1) Kreistagsmitglieder können sich zu einer Fraktion zusammenschlie-
ßen. Eine Fraktion muss aus mindestens drei Kreistagsmitgliedern be-
stehen.
 
(2) Der Zusammenschluss zu einer Fraktion, ihre Bezeichnung und die 
Namen der Mitglieder sind dem Landrat schriftlich mitzuteilen. Ferner ist 
mitzuteilen, wer berechtigt ist, für die Fraktion Anträge zu stellen oder 
sonstige Erklärungen abzugeben. 
Der Landrat gibt die Bildung der Fraktion dem Kreistag bekannt. Das glei-
che gilt für spätere Änderungen. 

II. Sitzungsleitung / Hausrecht

§ 9
Sitzungsleitung

(1) Der Vorsitzende des Kreistages leitet die Sitzungen des Kreistages 
und übt das Hausrecht aus. 
Im Falle seiner Verhinderung oder persönlichen Beteiligung gemäß § 7 
dieser Geschäftsordnung wird er durch seinen Stellvertreter in der Rei-
henfolge der Stellvertretung vertreten. 
Seiner Ordnungsgewalt unterliegen alle Personen, die sich während der 
Sitzung des Kreistages im Sitzungsraum aufhalten.

(2) Der Vorsitzende hat ein Kreistagsmitglied bei ungebührlichem Verhal-
ten oder wenn sich dieses beleidigender Äußerungen bedient, zur Ord-
nung zu rufen. Eine Aussprache über die Berechtigung, eine Person zur 
Ordnung zu rufen, ist nicht zulässig. 

(3) Der Vorsitzende des Kreistages kann mit Zustimmung des Kreistages 
Kreistagsmitglieder, welche die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, von 
der Sitzung ausschließen. 
Wird durch ein bereits von einer früheren Sitzung ausgeschlossenes 
Kreistagsmitglied die Ordnung in der nächsten Sitzung erneut erheblich 
gestört, so kann ihm der Kreistag durch Beschluss für zwei weitere Sit-
zungen die Teilnahme untersagen. 

(4) Der Vorsitzende des Kreistages hat die Sitzung aufgrund eines Be-
schlusses zu unterbrechen oder wenn durch besondere Umstände die 
Weiterführung der Tagung nicht gesichert werden kann. Kann die Sit-
zung nicht spätestens in 30 Minuten fortgesetzt werden, so gilt sie als 
geschlossen.

(5) Wer in der Aussprache von der Sache abschweift, kann vom Vorsit-
zenden des Kreistages ermahnt und im Wiederholungsfalle zur Ordnung 
gerufen werden. Im Wiederholungsfalle ist ihm das Wort zu entziehen. 
Ist einem Redner das Wort entzogen, so darf es ihm zu demselben Ta-
gesordnungspunkt nicht wieder erteilt werden.

(6) Durch die Nutzung von Funktelefonen darf die Beratung nicht gestört 
werden. Insbesondere sind Klingeltöne auszuschalten und das Telefonie-
ren während der Beratung nicht gestattet. 
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punktes mitzuteilen. 
Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während der Bera-
tung bekannt werden. 
Die Regelungen zur persönlichen Beteiligung (§ 38 Absatz 1 ThürKO) 
gelten nicht für Wahlen.

(2) Über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 entscheidet 
der Kreistag nach Anhörung des Betroffenen in seiner Abwesenheit in 
nichtöffentlicher Sitzung. 

(3) Das Kreistagsmitglied, bei dem ein Ausschließungsgrund vorliegt, hat 
den Beratungstisch und bei nichtöffentlicher Sitzung den Sitzungsraum 
zu verlassen. 

(4) Die Nichtmitwirkung ist in der Niederschrift zu vermerken. Das Kreis-
tagsmitglied kann verlangen, dass die Gründe für die Nichtmitwirkung in 
die Niederschrift aufgenommen werden.

(5) Wenn das Vorliegen der persönlichen Beteiligung dem Kreistagsmit-
glied ganz offenkundig sein musste und er dennoch die Mitteilung un-
terlassen hat, kann der Kreistag mit der Mehrheit seiner Mitglieder die 
Verhängung eines Ordnungsgeldes bis zu 1.000,- € wegen Verletzung 
der Gewissenhaftigkeit nach § 94 ThürKO beschließen.

§ 8
Fraktionen

(1) Kreistagsmitglieder können sich zu einer Fraktion zusammenschlie-
ßen. Eine Fraktion muss aus mindestens drei Kreistagsmitgliedern be-
stehen.
 
(2) Der Zusammenschluss zu einer Fraktion, ihre Bezeichnung und die 
Namen der Mitglieder sind dem Landrat schriftlich mitzuteilen. Ferner ist 
mitzuteilen, wer berechtigt ist, für die Fraktion Anträge zu stellen oder 
sonstige Erklärungen abzugeben. 
Der Landrat gibt die Bildung der Fraktion dem Kreistag bekannt. Das glei-
che gilt für spätere Änderungen. 

II. Sitzungsleitung / Hausrecht

§ 9
Sitzungsleitung

(1) Der Vorsitzende des Kreistages leitet die Sitzungen des Kreistages 
und übt das Hausrecht aus. 
Im Falle seiner Verhinderung oder persönlichen Beteiligung gemäß § 7 
dieser Geschäftsordnung wird er durch seinen Stellvertreter in der Rei-
henfolge der Stellvertretung vertreten. 
Seiner Ordnungsgewalt unterliegen alle Personen, die sich während der 
Sitzung des Kreistages im Sitzungsraum aufhalten.

(2) Der Vorsitzende hat ein Kreistagsmitglied bei ungebührlichem Verhal-
ten oder wenn sich dieses beleidigender Äußerungen bedient, zur Ord-
nung zu rufen. Eine Aussprache über die Berechtigung, eine Person zur 
Ordnung zu rufen, ist nicht zulässig. 

(3) Der Vorsitzende des Kreistages kann mit Zustimmung des Kreistages 
Kreistagsmitglieder, welche die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, von 
der Sitzung ausschließen. 
Wird durch ein bereits von einer früheren Sitzung ausgeschlossenes 
Kreistagsmitglied die Ordnung in der nächsten Sitzung erneut erheblich 
gestört, so kann ihm der Kreistag durch Beschluss für zwei weitere Sit-
zungen die Teilnahme untersagen. 

(4) Der Vorsitzende des Kreistages hat die Sitzung aufgrund eines Be-
schlusses zu unterbrechen oder wenn durch besondere Umstände die 
Weiterführung der Tagung nicht gesichert werden kann. Kann die Sit-
zung nicht spätestens in 30 Minuten fortgesetzt werden, so gilt sie als 
geschlossen.

(5) Wer in der Aussprache von der Sache abschweift, kann vom Vorsit-
zenden des Kreistages ermahnt und im Wiederholungsfalle zur Ordnung 
gerufen werden. Im Wiederholungsfalle ist ihm das Wort zu entziehen. 
Ist einem Redner das Wort entzogen, so darf es ihm zu demselben Ta-
gesordnungspunkt nicht wieder erteilt werden.

(6) Durch die Nutzung von Funktelefonen darf die Beratung nicht gestört 
werden. Insbesondere sind Klingeltöne auszuschalten und das Telefonie-
ren während der Beratung nicht gestattet. 

III. Anfragen

§ 10

(1) Kreistagsmitglieder sind berechtigt, Anfragen an den Landrat zu stel-
len, die die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises des Landkreises im 
Rahmen der Kreistagszuständigkeit und die Ausführung der Beschlüsse 
des Kreistages betreffen. 

(2) Die Anfragen sind binnen einer Frist von 5 Arbeitstagen vor der Kreis-
tagssitzung schriftlich oder elektronisch beim Landrat einzureichen. 

(3) Der Landrat oder ein von ihm beauftragter Bediensteter beantwortet in 
der Sitzung des Kreistages die Anfragen mündlich und im Sitzungsnach-
gang innerhalb eines Monats schriftlich.
Dem Fragesteller sind bei mündlicher Beantwortung 2 Ergänzungsfragen 
zur	Thematik	 gestattet.	 Eine	Aussprache	 findet	 nicht	 statt;	 Beschlüsse	
werden nicht gefasst. 

(4) Bei Nichtanwesenheit des Fragestellers oder auf dessen Antrag wer-
den die Anfragen schriftlich beantwortet.
In diesem Fall wird die Antwort der Niederschrift beigefügt.

§ 11
Einwohnerfragestunde

Der Kreistag räumt den Einwohnern des Landkreises in jeder Sitzung die 
Möglichkeit ein, Anfragen an den Landrat zu stellen. Es gelten die Rege-
lungen des § 10 dieser Geschäftsordnung (Anfragen).

IV. Geschäftsgang des Kreistages

§ 12
Sitzungsablauf

(1) Der Vorsitzende des Kreistages eröffnet die Sitzung des Kreistages. 
Er stellt die ordnungsgemäße Einladung der Kreistagsmitglieder sowie 
das Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen der Beschlussfähigkeit 
des Kreistages fest.
Ist die Einladungsfrist oder die Frist der Übergabe von Beschlussanträ-
gen auf Grund von Dringlichkeit verkürzt worden, so hat der Kreistag vor 
Eintritt in die Tagesordnung deren Dringlichkeit durch Beschluss festzu-
stellen.

(2) In der Sitzung können vorbehaltlich des Satz 2 nur solche Gegen-
stände behandelt werden, die in die Tagesordnung aufgenommen waren. 
Weitere Gegenstände können nur behandelt werden, wenn 
a) sie in einer nichtöffentlichen Sitzung zu behandeln sind, alle Kreistags-
mitglieder und sonstigen nach den Bestimmungen der Thüringer Kom-
munalordnung zu ladenden Personen anwesend und mit der Behandlung 
einverstanden sind oder 
b) bei Dringlichkeit der Kreistag mit einer Mehrheit von 2/3 seiner anwe-
senden Mitglieder die Behandlung eines Gegenstandes beschließt.
Eine Angelegenheit ist dringlich, wenn sie nicht ohne Nachteil für den 
Landkreis aufgeschoben werden kann. 
Die Regelungen zur persönlichen Beteiligung nach § 38 ThürKO sind im 
Rahmen der Abstimmungen nach Satz 2 nicht anzuwenden.

(3) Der Kreistag kann durch Beschluss die Reihenfolge der Tagesordnung 
ändern und thematisch verwandte Beratungsgegenstände verbinden. 
Die abschließende Feststellung der Tagesordnung obliegt dem Vorsitzen-
den; eines Beschlusses des Kreistages bedarf es nicht.
In die Tagesordnung aufgenommene Beratungsgegenstände können 
vom Einreicher bis zum Aufruf des Tagesordnungspunktes zurückgezo-
gen werden. 

(4) Der Vorsitzende des Kreistages ruft jeden Gegenstand der Tagesord-
nung nach der vorgesehenen oder durch Beschluss gemäß Absatz 3 ge-
änderten Reihenfolge zur Beratung auf. Zur Begründung eines Antrages 
erhält zuerst der Antragsteller das Wort.

(5) Wortmeldungen erfolgen durch Handaufheben. Ein Kreistagsmitglied 
soll zu demselben Antrag in der Diskussion grundsätzlich nur einmal 
sprechen. Jedes Kreistagsmitglied darf erst zur Sache sprechen, wenn 
der Vorsitzende des Kreistages ihm das Wort erteilt hat. Das Wort wird in 
der Reihenfolge der Wortmeldungen erteilt. Melden sich mehrere Kreis-
tagsmitglieder gleichzeitig, entscheidet der Vorsitzende über die Reihen-
folge; er führt eine Rednerliste.

(6) Zu den Beratungsgegenständen können von Fraktionen und von ein-
zelnen Kreistagsmitgliedern nach Eröffnung der Aussprache bis zur Ab-
stimmung über den ursprünglichen Antrag Änderungs- und Ergänzungs-
anträge gestellt werden. Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge sind zu 
begründen und haben einen konkreten Beschlussvorschlag zu enthalten. 
Sie sind vom Antragsteller schriftlich zu formulieren und dem Vorsitzen-
den vorzulegen. 

(7) Während der Beratung eines Gegenstandes kann jederzeit die „Ver-
weisung in einen Ausschuss“ beantragt werden. Bei Annahme des An-
trages wird der Tagesordnungspunkt ohne weitere Aussprache beendet. 
Der Beratungsgegenstand ist in die nächste Sitzung des Kreistages auf-
zunehmen. Es gilt Absatz 8 entsprechend.

(8) Während der Beratung eines Gegenstandes kann jederzeit der „Ab-
schluss der Rednerliste“ und damit der Schluss der Beratung beantragt 
werden. Ein solcher Antrag darf nicht von Kreistagsmitgliedern gestellt 
werden, die bereits zur Sache gesprochen haben. Vor der Abstim-
mung hat der Vorsitzende die Namen der Redner aus der Rednerliste 
zu verlesen, die noch nicht zu Wort gekommen sind. Diese haben noch 
Rederecht. Der Vorsitzende hat sich davon zu überzeugen, dass jede 
Fraktion Gelegenheit hatte, ihre Argumente zum Beratungsgegenstand 
vorzutragen; andernfalls hat der Vorsitzende hierzu die Möglichkeit ein-
zuräumen.

(9) Bei Wortmeldungen ist grundsätzlich das Rednerpult zu benutzen. 
Kurze Beiträge, z.B. zur Geschäftsordnung oder Zwischenfragen, kön-
nen vom Platz aus erfolgen.

(10) Der Landrat, die Fraktionsvorsitzenden und im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit die Beigeordneten können jederzeit das Wort verlangen. 

(11) Im Einvernehmen mit dem Landrat kann Bediensteten des Landkrei-
ses das Wort erteilt werden. Satz 1 gilt entsprechend für den Geschäfts-
führer des Jobcenters bzw. Geschäftsführer von Unternehmen, an denen 
der Landkreis beteiligt ist sowie die Vorstandsmitglieder der Sparkasse 
Jena-Saale-Holzland. Der Kreistag kann im Einzelfall sonstigen nicht 
zum Kreistag gehörenden Personen das Wort erteilen.

(12) Nach sechs Stunden Sitzung oder nach 22:00 Uhr wird die Beratung 
und Beschlussfassung des gerade behandelten Tagesordnungspunktes 
noch abgeschlossen. Anschließend wird die Sitzung unterbrochen und zu 
einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt. Mit einer Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder kann der Kreistag eine Fortsetzung der Sitzung beschließen. 

§ 13
Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Jedes Kreistagsmitglied kann sich jederzeit mit einem Antrag zur 
Geschäftsordnung zu Wort melden. Dies geschieht durch Heben beider 
Hände. Über den Antrag ist sofort zu beraten und zu beschließen. An-
träge zur Geschäftsordnung sind in kurzer, auf den wesentlichen Inhalt 
reduzierter Form vorzutragen.
Kreistagsmitglieder, die Anträge zur Geschäftsordnung stellen, erhalten 
sofort das Wort. 

(2) Zulässig sind folgende Anträge:
- Behandlung in öffentlicher/nichtöffentlicher Sitzung (§ 4 Absatz 2)
- Nichtbefassung (§ 5 Absatz 5)
- Unterbrechung der Sitzung (§ 9 Absatz 4)
- Erweiterung der Tagesordnung (§ 12 Absatz 2)
- Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte bzw. Verbinden  
  thematisch verwandter Beratungsgegenstände (§ 12 Absatz 3)
- Begrenzung der Dauer der Redezeit 
- Verweisung in einen Ausschuss (§ 12 Absatz 7)
- Schluss der Rednerliste/Beratung (§ 12 Absatz 8)
- Namentliche Abstimmung (§ 14 Absatz 5)
- Geheime Abstimmung (§ 14 Absatz 6)
- Reihenfolge über weitergehende Anträge

§ 14
Abschluss der Beratung und Beschlussfassung

(1) Nach Abschluss der Beratung stellt der Vorsitzende des Kreistages 
die endgültige Fassung des Beschlussvorschlages oder des Antrages 
fest und lässt darüber abstimmen. 

(2) Stehen mehrere Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge zur Abstim-
mung, so wird über sie in der Reihenfolge abgestimmt, in der sie gestellt 
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worden sind. Überschneiden sich mehrere Anträge inhaltlich, wird über 
den weitergehenden zuerst abgestimmt. Weitergehende Anträge sind 
Anträge, die voraussichtlich einen größeren Aufwand erfordern oder ein-
schneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben.
Bei Unklarheiten über die Reihenfolge der Abstimmung entscheidet der 
Vorsitzende des Kreistages.

(3) Grundsätzlich wird über jeden Beschlussvorschlag/Antrag einzeln ab-
gestimmt. Der Vorsitzende des Kreistages formuliert die Abstimmungs-
frage so, dass sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann. 

(4) Die Beschlüsse des Kreistages werden mit der Mehrheit der auf „Ja“ 
oder „Nein“ lautenden Stimmen gefasst, soweit durch Gesetz nicht eine 
andere Mehrheit vorgesehen ist. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag ab-
gelehnt. Stimmenthaltungen sind zulässig. 

(5) Der Kreistag kann auf Antrag die namentliche Abstimmung beschlie-
ßen. Der Antrag bedarf einer Mehrheit von einem Drittel der anwesenden 
Kreistagsmitglieder. Bei namentlicher Abstimmung werden die Kreistags-
mitglieder vom Vorsitzenden des Kreistages einzeln aufgerufen. Sie ant-
worten mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“. Die Antworten der einzelnen 
Kreistagsmitglieder werden in der Sitzungsniederschrift festgehalten. 

(6) Der Kreistag kann auf Antrag die geheime Abstimmung beschließen. 
Der Antrag auf geheime Abstimmung ist als weitergehender Antrag im 
Sinne von Absatz 2 zu behandeln. Er bedarf der einfachen Mehrheit der 
anwesenden Kreistagsmitglieder.

(7) Der Vorsitzende des Kreistages oder ein von ihm Beauftragter stellt 
das Abstimmungsergebnis fest und gibt es bekannt. Dabei ist festzustel-
len, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. Die Richtigkeit des 
Abstimmungsergebnisses kann nur sofort nach der Verkündung bean-
standet werden; die Abstimmung muss sodann unverzüglich wiederholt 
werden. 

(8) Die Beschlüsse des Kreistages sind auszufertigen und fortlaufend mit 
Angabe der jeweiligen Sitzung zu nummerieren. Über jede Sitzung ist ein 
Beschlussprotokoll zu fertigen, das vom Landrat zu unterzeichnen ist. 

§ 15
Wahlen

(1) Für Wahlen im Kreistag gilt § 112 i. V. m. § 39 Absatz 2 bis 4 ThürKO.

(2) Die Auszählung der Stimmen erfolgt durch eine Kommission, die aus 
je einem Vertreter der Fraktionen des Kreistages besteht. Das Ergebnis 
ist dem Vorsitzenden des Kreistages mitzuteilen. Über das Ergebnis ist 
eine Wahlniederschrift anzufertigen, die von den mit der Auszählung be-
auftragten Kreistagsmitgliedern zu unterschreiben ist.
Der Vorsitzende des Kreistages gibt das Wahlergebnis und die Wahl/
Nichtwahl der vorgeschlagenen Personen bekannt. 

§ 16
Sitzungsniederschrift

(1) Über jede Sitzung des Kreistages ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Deren Inhalt richtet sich nach § 42 Absatz 1 und 2 ThürKO. Die Schrift-
führer legt der Landrat fest.
Die wesentlichen Wortmeldungen werden in zusammengefasster Form 
wiedergegeben. Der wörtliche Redebeitrag eines Kreistagsmitgliedes 
wird nur auf dessen Wunsch in die Niederschrift aufgenommen.
Werden vom Redner Schriftsätze verlesen, so sind diese dem Schriftfüh-
rer für die Niederschrift zur Verfügung zu stellen.

(2) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden des Kreistages und vom 
Schriftführer zu unterzeichnen und in der nächsten Sitzung des Kreis-
tages durch Beschluss des Kreistages zu genehmigen. Über inhaltliche 
Einwände zur Niederschrift entscheidet der Kreistag durch Beschluss.

(3) Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung/des öffentlichen Sitzungsteils 
soll jedem Kreistagsmitglied innerhalb von 6 Wochen spätestens mit der 
Einladung zur nächsten Sitzung zugeleitet werden. 
In die Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung/des nichtöffentlichen Sit-
zungsteils können die Mitglieder des Kreistages jederzeit im Büro des 
Kreistages Einsicht nehmen. 
Das Fertigen von Abschriften aus Niederschriften nichtöffentlicher Sitzun-
gen/nichtöffentlicher Sitzungsteile ist nicht zulässig. 

(4) Der Schriftführer oder ein hierfür bestimmter Mitarbeiter der Verwal-

tung kann als zusätzliches Hilfsmittel zur Vorbereitung der Niederschrift 
den Ablauf der Sitzung mit einem Aufnahmegerät aufzeichnen. Bei 
nichtöffentlicher Sitzung dürfen Tonaufzeichnungen zur Anfertigung der 
Niederschrift nur vorgenommen werden, wenn dies der Kreistag zu Be-
ginn der Sitzung ausdrücklich beschlossen hat. Die Tonaufzeichnung ist 
nach Genehmigung der Niederschrift der Kreistagssitzung zu löschen. 

(5) Sollen Tonaufzeichnungen einer Sitzung für archivarische Zwecke 
aufbewahrt werden, so kann dies nur mit Beschluss des Kreistages ge-
schehen. Der entsprechende Beschluss ist in der Niederschrift festzu-
halten.

§ 17
Bekanntmachung der Beschlüsse

Die in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind in ihrem Wortlaut 
unverzüglich nach den Bestimmungen der Hauptsatzung öffentlich be-
kannt zu machen. Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
sind in gleicher Weise bekannt zu machen, sobald die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind; die Entscheidung hierüber trifft der 
Kreistag. 
Bei Vergabeentscheidungen entfallen die Gründe für die Nichtöffentlich-
keit in der Regel mit Ablauf der Einspruchsfrist nach der Vergabeent-
scheidung. 

V. Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse

§ 18
Ausschüsse des Kreistages

(1) Der Kreistag bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben Ausschüsse nach    
§ 4 der Hauptsatzung.

(2) Die Sitzungen beschließender Ausschüsse sind vorbehaltlich der Re-
gelung in § 4 öffentlich; die Sitzungen vorberatender Ausschüsse sind 
nicht öffentlich. 

§ 19
Geschäftsgang der Ausschüsse

(1) Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die Bestimmungen 
dieser Geschäftsordnung über den Kreistag entsprechend.

(2) Die Ausschüsse wählen mit Ausnahme des Kreisausschusses aus ih-
rer Mitte den Vorsitzenden, den ersten und zweiten Stellvertreter.

(3)	Ausschusssitzungen	finden	nach	Bedarf	statt,	aber	mindestens	vier-
teljährlich einmal. Die Ausschüsse werden vom Vorsitzenden, im Ver-
hinderungsfalle vom ersten bzw. zweiten Stellvertreter einberufen. Die 
Tagesordnung der Ausschusssitzungen setzt der Vorsitzende des Aus-
schusses im Benehmen mit dem Landrat fest. 

(4) Berührt die Angelegenheit das Aufgabengebiet mehrerer Ausschüsse, 
so können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten. 
Mitglieder des Kreistages haben das Recht, an nichtöffentlichen Sitzun-
gen von Ausschüssen, denen sie nicht angehören, als Zuhörer teilzu-
nehmen, jedoch ohne Stimmrecht und ohne Anspruch auf Sitzungsgeld. 
Es gilt § 7 dieser Geschäftsordnung. 

(5) Die Ausschüsse können Sachverständige zur Anhörung und Erörte-
rung von Beratungsgegenständen einladen. Entstehen durch die Heran-
ziehung von Sachverständigen Kosten, ist zuvor eine Entscheidung nach 
Maßgabe der Hauptsatzung herbeizuführen.

(6) Über die Ausschusssitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
vom Ausschussvorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
Es gilt § 16 dieser Geschäftsordnung entsprechend. 

§ 20
Zusammensetzung und Aufgaben

Beschließende Ausschüsse

(1) Kreisausschuss 
Der Kreisausschuss besteht aus dem Landrat und 6 weiteren Kreistags-
mitgliedern. Den Vorsitz führt der Landrat, im Falle seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter. 
Der Kreisausschuss wird durch den Landrat nach Bedarf einberufen, aber 
mindestens vierteljährlich in Vorbereitung der Sitzungen des Kreistages. 
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Der Kreisausschuss bereitet die Sitzungen des Kreistages vor. Er koordi-
niert die Arbeit aller Ausschüsse.
Er bereitet gemäß § 29 Absatz 3 ThürKO die dem Kreistag vorbehaltenen 
Personal- und Besoldungsentscheidungen vor.
Er entscheidet im Rahmen der vom Kreistag festgelegten allgemeinen 
Richtlinien über die Planung der Verwaltungsaufgaben i. S. d. § 87 
ThürKO, welche von besonderer Bedeutung sind. 
Die Zuständigkeit des Landrates nach § 107 Absatz 2 ThürKO bleibt da-
von unberührt.

Der Kreisausschuss beschließt im Rahmen seiner Zuständigkeit und vor-
behaltlich anderer Spezialregelungen des Kreistages
a) den Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von nicht genehmi-
gungspflichtigen	 Grundstücksgeschäften	 über	 einer	 Betragshöhe	 von	
20.000,- € bis 50.000,-€,
b) über Vergaben von Lieferungen und Leistungen, insbesondere von 
Kauf-, Werk-, Miet- und Leasingverträgen im Sinne des § 1 Nr. 1 VOL/A 
(Verdingungsordnung für Leistungen) und Stundungen von Zahlungs-
verpflichtungen	aus	Rechtsgeschäften	über	das	laufende	Haushaltsjahr	
hinaus i. S. v. § 2 Absatz 2 der Verordnung über die Genehmigungsfrei-
heit kreditähnlicher kommunaler Rechtsgeschäfte über 100.000,- € bis 
500.000,- €, sofern sich nicht der Kreistag ausdrücklich die Entscheidung 
vorbehalten hat,
c) über Vergabe von Bauleistungen über 100.000,- €, sofern sich nicht 
der Kreistag ausdrücklich die Entscheidung vorbehalten hat,
d)	über	Vergabe	von	Leistungen	im	Rahmen	einer	freiberuflichen	Tätig-
keit über 20.000,- € bis 50.000,- €,
e) über Stundung, Niederschlagung und Erlass der dem Kreis zustehen-
den Forderungen und öffentlichen Abgaben bei Beträgen über 25.000,- € 
bis zu 50.000,- €,
f) über Klageerhebung mit einem Streitwert über 25.000,- bis 50.000,- €,
g) über den Abschluss von gerichtlichen und außergerichtlichen Verglei-
chen über Forderungen über 25.000,- € bis zu 50.000,- €,
h) über überplanmäßige Ausgaben über 50.000,- € bis zu einer Höhe von 
500.000,- € im Einzelfall gemäß § 58 Absatz 1 und Absatz 4 ThürKO und 
über außerplanmäßige Ausgaben über 25.000,- € bis zu einer Höhe von 
250.000,- € im Einzelfall gemäß § 58 Absatz 1 ThürKO.

Betragsmäßig darüber hinausgehende über- und außerplanmäßige Aus-
gaben sind im Sinne des § 58 Absatz 1, Absatz 4 ThürKO erheblich und 
vom Kreistag zu beschließen.

Der Kreisausschuss entscheidet - vorbehaltlich anderweitiger gesetzli-
cher Regelungen - außerdem in allen Angelegenheiten, die nicht dem 
Kreistag, den beschließenden Ausschüssen oder dem Landrat zugewie-
sen sind.

(2) Werkausschuss 
Der Werkausschuss des Betriebes Abfallwirtschaft des Saale-Holz-
land-Kreises besteht aus dem Landrat und 8 weiteren Kreistagsmitglie-
dern.

Der Werkausschuss wird beratend und beschließend tätig im Rahmen 
der ihm aus § 76 ThürKO und mit der Betriebssatzung übertragenen Auf-
gaben.

(3) Jugendhilfeausschuss 
Der Jugendhilfeausschuss besteht aus den gemäß §§ 4 und 5 des Thü-
ringer Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
- Kinder- und Jugendhilfe –KJHAG - vom Kreistag zu wählenden stimm-
berechtigten Mitgliedern sowie weiteren beratenden Mitgliedern. 

Der Jugendhilfeausschuss wird beschließend im Rahmen der vom Kreis-
tag bereitgestellten Mittel, der Satzung des Jugendamtes und der Be-
schlüsse des Kreistages in Angelegenheiten der Jugendhilfe tätig.

Vorberatende Ausschüsse

(4) Ausschuss für Haushalt und Finanzen 
Der Kreistag bildet aus seiner Mitte einen Haushalts- und Finanzaus-
schuss, der aus dem Landrat und 8 weiteren Kreistagsmitgliedern sowie 
berufenen sachkundigen Bürgern besteht. 

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen bereitet insbesondere den 
Haushaltsplan und die Haushaltssatzung des Landkreises vor und be-
gleitet die Haushaltsdurchführung. Er entscheidet, wenn es die Entwick-

lung der Einnahmen und Ausgaben erfordert, über die Sperrung der Inan-
spruchnahme	von	Ausgabemitteln	und	Verpflichtungsermächtigungen.	Er	
trifft, soweit nicht andere Ausschüsse zuständig sind, die erforderlichen 
Entscheidungen für die Durchführung des Haushalts- und Finanzplanes. 
Beschlussanträge gemäß § 5 Absatz 2 dieser Geschäftsordnung, die mit 
Ausgaben oder Einnahmeausfällen verbunden sind, sind vor ihrer Bera-
tung und Beschlussfassung im Kreistag an den Haushalts- und Finanz-
ausschuss zur Beratung und Stellungnahme zu verweisen. Er prüft die 
Jahresrechnung des Landkreises und schlägt dem Kreistag deren Fest-
stellung und die Entlastung vor.

(5) Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport besteht aus dem Landrat 
und 8 weiteren Kreistagsmitgliedern sowie berufenen sachkundigen Bür-
gern. Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport ist insbesondere vor-
beratend zuständig für alle Angelegenheiten der Schulträgerschaft, der 
Bedarfs- und Funktionsplanung im Schulnetz, der außerschulischen Bil-
dung und Erziehung, der Erwachsenenbildung, der Förderung von Kunst 
und Kultur sowie den Jugend- und Breitensport. 
Der Ausschuss entscheidet über die Verleihung der Förderpreise für 
Kultur	und	Kunst	sowie	Denkmalschutz/Denkmalpflege.	Darüber	hinaus	
entscheidet der Ausschuss in Zusammenarbeit mit einer Jury über die 
Vergabe der Förderpreise für zukunftsweisende Projekte für Schülerin-
nen und Schüler des Saale-Holzland-Kreises. 

(6) Ausschuss für Gesundheit und Soziales 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales besteht aus dem Landrat 
und weiteren 8 Kreistagsmitgliedern sowie berufenen sachkundigen Bür-
gern. 
Er ist insbesondere vorberatend zuständig für alle Angelegenheiten aus 
dem	Bereich	des	Krankenhauswesens,	Altenpflege,	Pflegeheime,	Hilfe	
für physisch und psychisch Kranke, für die Betreuung ausländischer Bür-
ger und für die Aufgaben gemäß Thüringer Gesetz zur Ausführung des 
Bundessozialhilfegesetzes. 

(7) Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Infrastruktur 
Der Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Infrastruktur besteht aus dem 
Landrat und 8 weiteren Kreistagsmitgliedern sowie berufenen sachkun-
digen Bürgern. 
Er ist insbesondere vorberatend zuständig für das Gebäude- und Lie-
genschaftsmanagement des Landkreises, Unterhaltungsmaßnahmen 
der kreiseigenen Gebäude, Anlagen und Straßen. Darüber hinaus wird 
der Ausschuss weiterhin tätig im Brand- und Katastrophenschutz sowie 
Rettungswesen und behandelt alle Angelegenheiten, die ihm durch den 
Kreistag oder den Kreisausschuss zur Vorbereitung übergeben werden. 
Er ist weiterhin vorberatend zuständig in Angelegenheiten der allgemei-
nen Wirtschaftsförderung, der Kreisentwicklung, der Arbeitsmarkt-, Infra-
struktur- und Investitionsförderung sowie für die Gestaltung des öffentli-
chen Personenverkehrs.

(8) Ausschuss für Tourismus, Umwelt und Landwirtschaft
Der Ausschuss für Tourismus, Umwelt und Landwirtschaft besteht aus 
dem Landrat und 8 weiteren Kreistagsmitgliedern sowie berufenen sach-
kundigen Bürgern. 
Er ist insbesondere vorberatend zuständig in Angelegenheiten der all-
gemeinen Tourismusförderung sowie in umweltrelevanten Angelegen-
heiten,	 Naturschutz	 und	 Landschaftspflege	 sowie	 der	 Förderung	 der	
Landwirtschaft. Der Ausschuss entscheidet über die Verleihung eines 
Umweltpreises im Saale-Holzland-Kreis. 

VI. Schlussbestimmungen

§ 21

Die in dieser Geschäftsordnung verwendeten personenbezogenen Be-
zeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Männer in der männ-
lichen Sprachform. 

§ 22
Inkrafttreten

(1) Diese Geschäftsordnung tritt unmittelbar nach Beschlussfassung in 
Kraft.

(2) Nach Inkrafttreten ist jedem Kreistagsmitglied ein Exemplar der Ge-
schäftsordnung auszuhändigen. 

Eisenberg, 17.07.2014
Saale-Holzland-Kreis 

H e l l e r
Landrat        - im Original gezeichnet und gesiegelt - 
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Beschluss K 04-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises wählt keinen ehrenamtlichen 
Zweiten Beigeordneten des Saale-Holzland-Kreises. Die Kandidatin er-
zielt nicht die erforderliche Stimmenmehrheit.
(siehe Wahlniederschrift)

Beschluss K 05-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises wählt Herrn Gerd Pillau zum 
Vorsitzenden des Kreistages des Saale-Holzland-Kreises. 
(siehe Wahlniederschrift)

Beschluss K 06-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises wählt Herrn Martin Bierbrauer 
zum 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Kreistages des Saale-Holz-
land-Kreises. 
(siehe Wahlniederschrift)

Beschluss K 07-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises wählt Herrn Steffen Much 
zum 2. Stellvertreter des Vorsitzenden des Kreistages des Saale-Holz-
land-Kreises. 
(siehe Wahlniederschrift)

Beschluss K 08-02/14 
Auf Vorschlag der im Kreistag vertretenen Fraktionen beschließt der 
Kreistag nachstehende Besetzung seines Kreisausschusses:

Fraktion Mitglied 1. stellv. 
Mitglied

2. stellv. 
Mitglied

CDU Harald Kramer Stephan Tiesler Silvia Voigt

CDU Johann 
Waschnewski

Paulus 
Nettelnstroth

Eva Bärthel

LINKE/GRÜNE Knuth 
Schurtzmann

Markus 
Gleichmann

Lisa 
Beckmann

LINKE/GRÜNE Olaf Möller Dr. Astrid 
Matthey

Steffen Much

Bauernverband/ 
FDP

Dr. Günter 
Ahnert

Hans-Jürgen
Lehmann

SPD Hans-Peter 
Perschke

Irene Schlotter

(Zustimmung)

Beschluss K 09-02/14 
Auf Vorschlag der im Kreistag vertretenen Fraktionen beschließt der 
Kreistag nachstehende Besetzung seines Werkausschusses:

Fraktion Mitglied 1. stellv. 
Mitglied

2. stellv. 
Mitglied

CDU Volker Bauer Thomas Moritz Paulus
Nettelnstroth

CDU Roland Panitz Michael Döring Martin
Bierbrauer

CDU Stephan Tiesler Jens
Tischendorf

Michael 
Kieslich

LINKE/GRÜNE Ulrich Nette Steffen Much Markus
Gleichmann

LINKE/GRÜNE Uwe Berndt Olaf Möller Knuth
Schurtzmann

Bauernverband/ 
FDP

Hans-Jürgen
Lehmann

Dr. Günter 
Ahnert

SPD Hans-Peter
Perschke

Ingo Lippert

BI Holzland Günter
Peupelmann

Jörg Delinger Stefan Dörfel

(Zustimmung)

Beschluss K 10-02/14 
Auf Vorschlag der im Kreistag vertretenen Fraktionen beschließt der 
Kreistag nachstehende Besetzung seines Ausschusses für Haushalt und 
Finanzen:

Fraktion Mitglied 1. stellv. 
Mitglied

2. stellv. 
Mitglied

CDU Johann
Waschnewski

Silvia Voigt Eva Bärthel

CDU Jens 
Tischendorf

Stephan Tiesler Harald Kramer

CDU Gabriele Klotz Volker Bauer Martin
Bierbrauer

LINKE/GRÜNE Knuth
Schurtzmann

Steffen Much Markus
Gleichmann

LINKE/GRÜNE Olaf Möller Dr. Astrid
Matthey

Lisa 
Beckmann

Bauernverband/ 
FDP

Dieter Senf Dr. Günter 
Ahnert

SPD Ingo Lippert Gerd Pillau

BI Holzland Günter
Peupelmann

Jörg Delinger Stefan Dörfel

(Zustimmung)

Beschluss K 11-02/14 
Auf Vorschlag der im Kreistag vertretenen Fraktionen beschließt der 
Kreistag nachstehende Besetzung seines Ausschusses für Bildung, Kul-
tur und Sport:

Fraktion Mitglied 1. stellv. 
Mitglied

2. stellv. 
Mitglied

CDU Beate Bock Volker Bauer Eva Bärthel

CDU Michael Döring Stephan Tiesler Silvia Voigt

CDU Simone 
Bielinski

Jens 
Tischendorf

Thomas Moritz

LINKE/GRÜNE Lisa Beckmann Frank 
Golombek

Elke Helbig

LINKE/GRÜNE Doreen 
Kötschau

Markus
Gleichmann

Knuth
Schurtzmann

Bauernverband/ 
FDP

Hans-Jürgen
Lehmann

Ronny Albrecht

SPD Irene Schlotter Michael Gauer

BI Holzland Jörg Delinger Stefan Dörfel

(Zustimmung)

Beschluss K 12-02/14 
Auf Vorschlag der im Kreistag vertretenen Fraktionen beschließt der 
Kreistag nachstehende Besetzung seines Ausschusses für Gesundheit 
und Soziales:

Fraktion Mitglied 1. stellv. 
Mitglied

2. stellv. 
Mitglied

CDU Martin
Bierbrauer

Volker Bauer Eva Bärthel

CDU Thomas Moritz Michael Döring Jens
Tischendorf

CDU Michael
Kieslich

Simone 
Bielinski

Harald Kramer

LINKE/GRÜNE Frank 
Golombek

Lisa Beckmann Elke Helbig

LINKE/GRÜNE Erika 
Hänseroth

Knuth
Schurtzmann

Uwe Berndt

Bauernverband/ 
FDP

Dr. Günter
Ahnert

Dieter Senf

SPD Irene Schlotter Michael Gauer Ingo Lippert

BI Holzland Stefan Dörfel Christian Nitsch Jörg Delinger

(Zustimmung)
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Fraktion Mitglied 1. stellv. 
Mitglied

2. stellv. 
Mitglied

CDU Stephan Tiesler Gabriele Klotz Eva Bärthel

CDU Simone 
Bielinski

Volker Bauer Silvia Voigt

CDU Michael 
Kieslich

Martin
Bierbrauer

Roland Panitz

LINKE/GRÜNE Claudia
Nissen-Roth

Uwe Berndt Knuth
Schurtzmann

LINKE/GRÜNE Steffen Much Ulrich Nette Markus
Gleichmann

Bauernverband/ 
FDP

Mathias Klippel Dieter Senf

SPD Gerd Pillau Irene Schlotter

BI Holzland Christian Nitsch Jörg Delinger Stefan Dörfel

(Zustimmung)

Beschluss K 14-02/14 
Auf Vorschlag der im Kreistag vertretenen Fraktionen beschließt der 
Kreistag nachstehende Besetzung seines Ausschusses für Tourismus, 
Umwelt und Landwirtschaft:

Fraktion Mitglied 1. stellv. 
Mitglied

2. stellv. 
Mitglied

CDU Roland Panitz Martin
Bierbrauer

Eva Bärthel

CDU Volker Bauer Beate Bock Johann
Waschnewski

CDU Stephan Tiesler Gabriele Klotz Harald Kramer

LINKE/GRÜNE Dr. Astrid
Matthey

Olaf Möller Knuth
Schurtzmann

LINKE/GRÜNE Markus
Gleichmann

Erika 
Hänseroth

Doreen
Kötschau

Bauernverband/ 
FDP

Dieter Senf Matthias 
Klippel

SPD Hans-Peter
Perschke

Michael Gauer

BI Holzland Christian Nitsch Jörg Delinger Stefan Dörfel

(Zustimmung)

Beschluss K 15-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises weist den Kreistagsmitgliedern 
der Gruppe der NPD - Herrn Hendrik Radtke und Herrn Johannes Ber-
tels - , die aufgrund ihrer zahlenmäßigen Stärke im Kreistag keinen Aus-
schusssitz erreichen, folgende Ausschusssitze zu:
Herr Hendrik Radtke: Ausschuss für Tourismus, Umwelt und  Landwirt- 
schaft
Herr Johannes Bertels: Ausschuss für Gesundheit und Soziales
Beide Kreistagsmitglieder kommen mit Teilnahme, Rede- und Antrags-
recht zu den jeweiligen Ausschüssen hinzu, ohne dessen Gesamtzahl 
gemäß § 19 der Geschäftsordnung des Kreistages zu verändern. Sie 
sind ordnungsgemäß zu den Sitzungen dieser Ausschüsse zu laden.
(Zustimmung)

Beschluss K 16-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises wählt die Kandidatenliste der 
Träger der freien Jugendhilfe für den Jugendhilfeausschuss des Kreista-
ges des Saale-Holzland-Kreises:

Beschluss K 13-02/14 
Auf Vorschlag der im Kreistag vertretenen Fraktionen beschließt der 
Kreistag nachstehende Besetzung seines Ausschusses für Bau, Wirt-
schaft und Infrastruktur:

Mitglieder stellv. Mitglieder

Frau Dr. Astrid Weiß
(DRK Kreisverband 
Jena-Eisenberg-Stadtroda e. V.)

Herr Markus Förster
(Kinderarche Thüringen e. V.)

Herr Ralf Batz
(Arbeiterwohlfahrt 
Dienstleistungsgesellschaft 
Ostthüringen mbH)

Frau Kerstin Schauer
(Ländliche Kerne e. V.)

Herr Prof. Manfred Thieß
(Kreissportbund Saale-Holzland
 e.V.)

Herr André Heidler
(Kreisjugendfeuerwehr Saale-
Holzland)

Frau Cornelia Möbius
(Bildungswerk BLITZ e. V.)

Abweichend von § 3 Absatz 5 
ThürKJHAG wird Frau Cornelia 
Möbius nur bis zum 31.12.2016 
zum Mitglied im Jugendhilfeaus-
schuss gewählt.

Herr Helmut Kreuter
(WENDEPUNKT e. V.)

Abweichend von § 3 Absatz 5 
ThürKJHAG wird Herr Helmut 
Kreuter nur bis zum 31.12.2016 
zum stellv. Mitglied im Jugendhil-
feausschuss gewählt.

Mitglied ab 01.01.2017 stellv. Mitglied ab 01.01.2017

Herr Helmut Kreuter
(WENDEPUNKT e. V.)

Frau Cornelia Möbius
(Bildungswerk BLITZ e. V.)

(siehe Wahlniederschrift)

Beschluss K 17-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises wählt folgende stimmberech-
tigte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Saa-
le-Holzland-Kreises:
 1. Martin Bierbrauer (CDU)
 2. Thomas Moritz (CDU)
 3. Knuth Schurtzmann (LINKE/GRÜNE)
 4. Elke Helbig (LINKE/GRÜNE)
 5. Ronny Albrecht (Bauernverband/FDP)
 6. Michael Gauer (SPD)
(siehe Wahlniederschrift)

Beschluss K 18-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises wählt folgende stellvertretende 
stimmberechtigte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses des Kreistages 
des Saale-Holzland-Kreises:
 1. Johann Waschnewski (CDU)
 2. Eva Bärthel (CDU)
 3. Olaf Möller (LINKE/GRÜNE)
 4. Lisa Beckmann (LINKE/GRÜNE)
 5. Hans-Jürgen Lehmann (Bauernverband/FDP)
 6. Hans-Peter Perschke (SPD)
(siehe Wahlniederschrift)

Beschluss K 19-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises bestellt die nachstehend ge-
nannten Personen als Aufsichtsratsmitglieder der Waldkrankenhaus  
„Rudolf Elle“ gGmbH:

Name Auf Vorschlag von

Landrat Andreas Heller aufgrund des Kreistagsbeschlus-
ses   K 53-2/94, Punkt 1.1.

Michael Kieslich CDU

Albert Weiler CDU

Frank Golombek LINKE/GRÜNE

Dr. Günter Ahnert Bauernverband/FDP

Thomas Kuske Landrat

Frank Pucklitsch Landrat

Thomas Neupert
Sparkasse Jena-Saale-Holzland

Landrat

(Zustimmung)
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Mitglied Stellvertreter Auf Vorschlag von

Silvia Voigt Albert Weiler CDU

Dr. Astrid Matthey Olaf Möller LINKE/GRÜNE

Udo Große Ortrud Büschel Bauernverband/FDP

Name Auf Vorschlag von

Roland Panitz CDU

Martin Bierbrauer CDU

Claudia Nissen-Roth LINKE/GRÜNE

Ralph Stöcker LINKE/GRÜNE

Ronny Albrecht Bauernverband/FDP

Ingo Lippert SPD

Frank Pucklitsch Landrat

Johanna Scheller Landrat

(Zustimmung)

Beschluss K 21-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises bestellt die nachstehend ge-
nannten Personen als Verbandsräte für den Zweckverband „Veterinär- 
und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland“:

Mitglied Stellvertreter Auf Vorschlag von

Dr. Astrid Matthey Frank Pucklitsch Landrat

(Zustimmung)

Beschluss K 22-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises bestellt die nachstehend ge-
nannten Personen als Mitglieder des Beirates der JES Verkehrsgesell-
schaft mbH:

(Zustimmung)

Beschluss K 23-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises wählt Frau Simone Bielinski 
zum Mitglied des Saale-Holzland-Kreises in die Landkreisversammlung 
beim Thüringischen Landkreistag. 
(siehe Wahlniederschrift)

Beschluss K 24-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises wählt Herrn Dr. Günter Ahnert 
zum stellvertretenden Mitglied des Saale-Holzland-Kreises in die Land-
kreisversammlung beim Thüringischen Landkreistag. 
(siehe Wahlniederschrift)

Beschluss K 25-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises wählt folgende Mitglieder des 
Saale-Holzland-Kreises in die Planungsversammlung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft:
 1. Frau Dorothea Storch
 2. Frau Silvia Voigt
(siehe Wahlniederschrift)

Beschluss K 26-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises wählt folgende stellvertretende 
Mitglieder des Saale-Holzland-Kreises in die Planungsversammlung der 
Regionalen Planungsgemeinschaft:
 1. Herrn Christian Nitsch
 2. Frau Claudia Nissen-Roth
(siehe Wahlniederschrift)

Beschluss K 27-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises genehmigt die Niederschrift 
seiner 1. Sitzung vom 25.06.2014.
(Zustimmung)

Beschluss K 20-02/14 
Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises bestellt die nachstehend ge-
nannten Personen als Verbandsräte für den Zweckverband 
„Naturschutzgroßprojekt Orchideenregion Jena Muschelkalkhänge 
im Mittleren Saaletal“:

Informationen aus den Ämtern

Der Abfallwirtschaftsbetrieb informiert

Erinnerung an den 2. Termin zur Zahlung 
der Müllgebühren (2. Rate Grundgebühr 
und Vorauszahlung Leistungsgebühr)

Der Abfallwirtschaftsbetrieb erinnert daran, dass zum Stichtag 15.09.2014 
die 2. Rate der Müllgebühren fällig wird. Um die Erhebung von Mahnge-
bühren und Säumniszuschlägen zu vermeiden, wird um pünktliche Zah-
lung gebeten. In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die Nutzung 
des Lastschriftverfahrens beim Gebühreneinzug hingewiesen. Bei Fra-
gen zu Ihren Gebühren stehen wir Ihnen gern unter Tel. 036691 – 4800 
oder 036691 – 48016 zur Verfügung.

Kunze, Werkleiter

Bekanntmachung 
Die Stadt Eisenberg hat mit Schreiben vom 03.02.2014 einen Antrag 
auf Planfeststellung für den Ausbau des Malzbaches 2. Bauabschnitt in 
Kursdorf (unterstrom Mühltalsbrücke) gemäß § 68 Gesetz zur Ordnung 
des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I Nr. 51 S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen vom 08. April 
2013 (BGBl. Teil I Nr. 17 S.734) gestellt.

Nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz  unterliegt dieses Vorhaben der Plan-
feststellung. Im Rahmen des gemäß § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I.S 
102) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes  vom 25. Juli 2013 
(BGBl.I.S.2749) hierzu durchzuführenden Anhörungsverfahren wird fol-
gendes bekannt gegeben:
Der Entwurf des Planes mit den dazugehörigen Zeichnungen und Erläu-
terungen liegt vom 08. September 2014 bis einschließlich 07.Oktober 
2014 in folgenden Räumen der Stadt Eisenberg und des Umweltamtes 
beim Landratsamt während der Dienststunden zur allgemeinen Einsicht 
für jedermann aus:

1.  Stadt Eisenberg  während der Dienstzeiten, im Rathaus, Markt 27, 
Bauamt       
Montag:  09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag:  09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch:   09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag:   09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag:           09:00 bis 12:00 Uhr

2. Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Umweltamt , Schlossgasse 17,  
Zimmer 205,  07607 Eisenberg 
Montag:          8:30 bis 12:00 Uhr
Dienstag:        8:30 bis 12:00 Uhr    13:30 bis 15:30 Uhr
Donnerstag:    8:30 bis 12:00 Uhr    13:30 bis 17:30 Uhr
Freitag:           8:30  bis 12:00 Uhr.

Jeder, dessen Belang durch das Verfahren berührt wird, kann inner-
halb von 2 Wochen nach Ablauf der oben angegebenen Auslegungszeit 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der vorgenannten Behörde oder bei 
der Stadt Eisenberg Einwendungen gegen den Plan erheben.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist am 22.10.2014 sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen. Durch die Einsichtnahme in die Auslegungsunterlagen entstehende 
Kosten können nicht erstattet werden.

Einwendungen	werden	in	einem	später	stattfindenden	Erörterungstermin	
behandelt, der ggf. noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Die Einwen-
dungsführer werden von dem Erörterungstermin noch gesondert unter-
richtet. Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch 
ohne ihn verhandelt werden. Die Vertretung durch einen Bevollmächtig-
ten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.

Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Scholz, Amtsleiterin                                              Eisenberg, den 08.08.2014

Umweltamt



30.08.2014 - Nr. 8     Amtsblatt des Saale-Holzland-Kreises 25

Bekanntmachung 
Die Stadt Eisenberg hat mit Schreiben vom 03.02.2014 einen Antrag 
auf Planfeststellung für den Ausbau des Malzbaches 2. Bauabschnitt in 
Kursdorf (unterstrom Mühltalsbrücke) gemäß § 68 Gesetz zur Ordnung 
des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I Nr. 51 S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen vom 08. April 
2013 (BGBl. Teil I Nr. 17 S.734) gestellt.

Nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz  unterliegt dieses Vorhaben der Plan-
feststellung. Im Rahmen des gemäß § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I.S 
102) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes  vom 25. Juli 2013 
(BGBl.I.S.2749) hierzu durchzuführenden Anhörungsverfahren wird fol-
gendes bekannt gegeben:
Der Entwurf des Planes mit den dazugehörigen Zeichnungen und Erläu-
terungen liegt vom 08. September 2014 bis einschließlich 07.Oktober 
2014 in folgenden Räumen der Stadt Eisenberg und des Umweltamtes 
beim Landratsamt während der Dienststunden zur allgemeinen Einsicht 
für jedermann aus:

1.  Stadt Eisenberg  während der Dienstzeiten, im Rathaus, Markt 27, 
Bauamt       
Montag:  09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag:  09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch:   09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag:   09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag:           09:00 bis 12:00 Uhr

2. Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Umweltamt , Schlossgasse 17,  
Zimmer 205,  07607 Eisenberg 
Montag:          8:30 bis 12:00 Uhr
Dienstag:        8:30 bis 12:00 Uhr    13:30 bis 15:30 Uhr
Donnerstag:    8:30 bis 12:00 Uhr    13:30 bis 17:30 Uhr
Freitag:           8:30  bis 12:00 Uhr.

Jeder, dessen Belang durch das Verfahren berührt wird, kann inner-
halb von 2 Wochen nach Ablauf der oben angegebenen Auslegungszeit 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der vorgenannten Behörde oder bei 
der Stadt Eisenberg Einwendungen gegen den Plan erheben.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist am 22.10.2014 sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen. Durch die Einsichtnahme in die Auslegungsunterlagen entstehende 
Kosten können nicht erstattet werden.

Einwendungen	werden	in	einem	später	stattfindenden	Erörterungstermin	
behandelt, der ggf. noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Die Einwen-
dungsführer werden von dem Erörterungstermin noch gesondert unter-
richtet. Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch 
ohne ihn verhandelt werden. Die Vertretung durch einen Bevollmächtig-
ten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.

Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
Scholz, Amtsleiterin                                              Eisenberg, den 08.08.2014

Die Betreuungsbehörde informiert:
Gemeinsam mit dem Betreuungsverein der Lebenshilfe des Saale-Holz-
land-Kreises laden wir alle Betreuer, Vollmachtsnehmer und interessier-
ten Bürger zu folgender Veranstaltung ein:

  Thema:	Neues	aus	der	Pflegeversicherung	-	Aussichten	2015

 Referent: Herr Herbig bzw. Herr Hoffmann von der   
	 AOK	Pflegeversicherung

 Termine: 08.09.2014, 16.00 Uhr Stadtroda
       DRK-Sozialstation, An der Roda 3

  30.09.2014, 14.00 Uhr Eisenberg
       Haus Schalom, Johanniter Straße 1

Weitere Informationen unter Tel.: 036691 - 70 616 oder 70 617.

Nestler, Amtsleiterin

Saale-Holzland-Kreis lobt Umweltpreis aus
 
Der Saale-Holzland-Kreis vergibt auch im Jahr 2014 einen Umwelt-
preis. Damit sollen herausragende Bemühungen und Aktivitäten auf 
dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes gewürdigt und geför-
dert werden. Der Preis kann an Einzelpersonen, Personengruppen, 
Organisationen und Verbände verliehen werden, die sich außerhalb 
ihrer dienstlichen Tätigkeit auf dem Gebiet des Umwelt- und Natur-
schutzes in besonderer Weise engagieren und durch vorbildliches 
Verhalten auszeichnen. 

Einsendeschluss für Vorschläge ist der 30. September 2014.
Mit dem Preis gewürdigt werden sollen zum Beispiel Projekte und Tä-
tigkeiten	im	Arten-	und	Biotopschutz	sowie	in	der	Landschaftspflege;	
Vorhaben zur Abfallvermeidung und Schonung der natürlichen Res-
sourcen; Maßnahmen zum Lärmschutz und zur Wärmedämmung; 
Projekte zur Reduzierung der Energiekosten durch nichtinvestive 
Maßnahmen z.B. an Schulen und anderen kommunalen Einrichtun-
gen; Energiesparkonzepte, die auf andere öffentliche Einrichtungen 
übertragbar sind; Projekte der Umweltbildung zum Thema Energie 
und Konsequenzen für das eigene Handeln von Schülern und Erzie-
hern. Der Preis ist mit 1.600 Euro dotiert und kann auf maximal drei 
Preisträger aufgeteilt werden. 

Die Anträge bzw. Vorschläge zur Vergabe des Umweltpreises sollen 
den Namen und die Anschrift des vorgeschlagenen Preiskandidaten 
enthalten sowie eine eingehende Beschreibung bzw. Erläuterung der 
Tätigkeiten oder Maßnahmen (Text und/oder Fotos), die zum Vor-
schlag führten. Die Anträge bzw. Vorschläge sind einzusenden an: 
Umweltamt, Postfach 1310, 07602 Eisenberg.

Über die Preisverleihung entscheidet eine Jury, die sich aus Mitglie-
dern des Ausschusses für Tourismus, Umwelt und Landwirtschaft 
des Kreistages zusammensetzt. Es ist beabsichtigt, den Umweltpreis 
in der Dezembersitzung 2014 des Kreistages zu vergeben.

Öffentliche Bekanntmachung
Nachfolgend werden die in der konstituierenden Sitzung der Verbands-
versammlung des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung Eisenberg (ZWE) am 24. Juni 2014 gefassten Beschlüsse 
bekannt gemacht.

Beschluss Nr. 04/2014
Die Verbandsversammlung beschließt in der konstituierenden Sitzung 
aus Anlass der Wahl des Verbandsvorsitzenden des ZWE und seines 
Stellvertreters eine Wahlkommission zu bilden.

Beschluss Nr. 05/2014
Die Verbandsversammlung wählte in der konstituierenden Sitzung Herrn 
Dr. Matthias Darnstädt zum Verbandsvorsitzenden des ZWE.

Beschluss Nr. 06/2014
Die Verbandsversammlung wählte in der konstituierenden Sitzung Herrn 
Ingo Lippert zum Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden des ZWE.

Beschluss Nr. 07/2014
Die Verbandsversammlung wählte in der konstituierenden Sitzung Herrn 
Manfred Bärthel, Herrn Uwe Berndt und Herrn Erhardt Treffer zu weiteren 
Verbandsausschussmitgliedern des ZWE.

Beschluss Nr. 08/2014
Die Verbandsversammlung wählte in der konstituierenden Sitzung Herrn 
Thomas Claus als Stellvertreter des Herrn Erhard Treffer.

Beschluss Nr. 09/2014
Die Verbandsversammlung wählte in der konstituierenden Sitzung Herrn 
Martin Biedermann als Stellvertreter des Herrn Uwe Berndt.

Beschluss Nr. 10/2014
Die Verbandsversammlung wählte in der konstituierenden Sitzung Herrn 
Bernd Heinecke als Stellvertreter des Herrn Manfred Bärthel.

Eisenberg, 2014-06-25

Dr. Darnstädt                                                                        
Verbandsvorsitzender    
Zweckverband Trinkwasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE)

      - im Original gezeichnet und gesiegelt -

Bekanntmachung
Das Thüringer Landesverwaltungsamt als obere Naturschutzbehör-
de beabsichtigt den Erlass einer Rechtsverordnung zur endgültigen 
Unterschutzstellung des Naturschutzgebietes

„Sümpfe und Wälder bei Bad Klosterlausnitz“

im Saale-Holzland-Kreis in den Gemarkungen 
 - Bad Klosterlausnitz der Gemeinde Bad Klosterlausnitz  
   und
 - Weißenborn der Gemeinde Weißenborn.

Gemäß § 21 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes für Natur und Land-
schaft (ThürNatG) werden der Entwurf der Verordnung und die da-
zugehörigen Karten 
ab dem 15. September 2014 bis einschließlich 17. Oktober 2014 

 - im Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, untere Natur- 
 schutzbehörde, Schlossgasse 17, 07607 Eisenberg

öffentlich ausgelegt.
Die Unterlagen können dort von jedermann während der Dienstzei-
ten eingesehen werden.
Bedenken und Anregungen können während der Auslegungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim

 - Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, untere Naturschutz- 
 behörde, Schlossgasse 17, 07607 Eisenberg oder

 - Thüringer Landesverwaltungsamt, Abteilung IV, Referat 
 410, Haus II, Zimmer 3210, Weimarplatz 4, 99423 Weimar

vorgebracht werden.

Eisenberg, den 18. August 2014

Im Auftrag

Der Landrat                - im Original gezeichnet und gesiegelt - 

Informationen aus den Zweckverbänden

Sozialamt

Umweltamt
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Bekanntgabe des Thüringer Landesbergamtes

Die Fa. K+B Kies und Beton GmbH, Schwerborner Straße 25 in 
99087 Erfurt hat beim Thüringer Landesbergamt (TLBA) mit dem zur 
Zulassung beantragten Hauptbetriebsplan (HBP) 2014-2016 vom 
18.03.2014 für den Kiessandtagebau Schkölen-Launewitz zugleich 
eine Unterlage für die UVP-Vorprüfung (UVP-VP) gemäß §§ 3 b, c 
UVPG eingereicht. Ergänzender Bestandteil der Antragsunterlagen ist 
ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag.

Die	zukünftig	in	beiden	Tagebauen	beanspruchte	Abbaufläche	wird	ca.	
23,7 ha betragen. Hierfür ist gem. Verordnung über die Umweltverträg-
lichkeit bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau) § 1 Abs. 1b) dd) eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 4 i.V.m. § 3c des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchzuführen. 

Die zuständige Behörde (TLBA) stellt gemäß § 3a UVPG fest, ob nach 
§§	3b	bis	3f	UVPG	für	das	Vorhaben	eine	Verpflichtung	zur	Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Gemäß § 3a UVPG wird bekannt gegeben:
Aufgrund der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls unter Berück-
sichtigung der Kriterien gemäß Anlage 2 des UVPG wird gemäß § 3c 
UVPG festgestellt, dass mit o. g. Vorhaben keine erheblichen nach-
teiligen Auswirkungen für die Umwelt verbunden sind und somit keine 
Verpflichtung	 zur	 Durchführung	 einer	 Umweltverträglichkeitsprüfung	
besteht. Sollte zu gegebener Zeit eine Erweiterung der beanspruch-
ten	Abbaufläche	vorgesehen	sein,	ist	vorab	die	vorliegende	UVP-Vor-
prüfung entsprechend zu erweitern bzw. die dann gem. § 1 Abs. 1b) 
aa) UVP-V Bergbau vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 3 a 
Satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. Die Entscheidungs-
gründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Umwelt-
informationsgesetzes (UIG) im Thüringer Landesbergamt, Puschkin-
platz 7, 07545 Gera zugänglich.

Gera, den 19.06.2014

Kießling, Amtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung 
nach § 13 Thüringer 
Kommunalabgabengesetz

 Baumaßnahme: Entwässerung Stadtroda Bürgeler Straße 2. BA
Der Zweckverband zur Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland  errichtet 
in 07646 Stadtroda gemäß beiliegendem Lageplan folgende Anlage:

- Mischwasserkanal in der Bürgeler Straße mit Anbindung an die Kläranlage Stadtroda
Die Kanalbauarbeiten werden in einer Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem Straßenbauamt Ostthüringen 
durchgeführt. Sie beginnen voraussichtlich im März 2015 im Kreuzungsbereich Bürgeler Straße / Am Bahnhof 
und sollen im November 2015 ca. 100 Meter hinter der Zufahrt zur Spedition Kontinent beendet sein. Alle an-
grenzenden Grundstücke sowie alle im Baufeld ankommenden Mischwassersammler aus den Nebenstraßen 
werden an den neuen Kanal und damit an die Kläranlage Stadtroda angebunden. 

Mit der Herstellung der Anschlussmöglichkeit an die zentrale Kläranlage entsteht für alle anschließbaren Grund-
stücke	die	Abwasserbeitragspflicht	gemäß	der	Beitragssatzung	zur	Entwässerungssatzung	(BS-EWS).
In die Planungsunterlagen und Satzungen kann nach telefonischer Anmeldung (Tel.036601/ 578-0) in unseren 
Geschäftsräumen in Hermsdorf, Rodaer Str. 47, Einsicht genommen werden.

Hermsdorf, den 31.07.2014 

Perschke                       - im Original gezeichnet und gesiegelt -

Vorsitzender des Zweckverbandes zur Wasserver- und       
Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland                            
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